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44.
Landesverfassungsgesetz vom 27. April 2004, 
mit dem das Landes-Verfassungsgesetz 1960

geändert wird

Der Steiermärkische Landtag hat beschlossen:

Das Landes-Verfassungsgesetz 1960, LGBl. Nr. 1, 
zuletzt in der Fassung des Landesverfassungsgesetzes 
LGBl. Nr. 17/2002, wird wie folgt geändert:

Artikel 1
1. § 8 Abs. 1 lautet:
„(1) Der Landtag besteht aus 56 Mitgliedern, die auf 

Grund des gleichen, unmittelbaren, geheimen und 
persönlichen Verhältniswahlrechtes aller Landes-
bürger gewählt werden, die am Wahltag das
18. Lebensjahr vollendet haben.“

2. § 8 Abs. 4 lautet:
„(4) Wählbar ist jeder Wahlberechtigte, der am 

Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet hat.“

Artikel 2
Dieses Gesetz tritt mit dem der Kundmachung 

 folgenden Tag, das ist der 1. September 2004, in Kraft.

 K l a s n i c  Vo v e s
 Landeshauptmann Erster Landeshauptmann-Stv.

45.
Gesetz vom 27. April 2004 über die Wahl des 
Steiermärkischen Landtages (Landtags-Wahl-

ordnung  2004 – LTWO)

Der Steiermärkische Landtag hat beschlossen:
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(1) Der Steiermärkische Landtag besteht aus 56 Mit-
gliedern, die nach den Bestimmungen dieses Gesetzes 
gewählt werden.

(2) Die Wahl ist von der Landesregierung durch Ver-
ordnung im Landesgesetzblatt auszuschreiben. Die 
Verordnung hat den Wahltag zu enthalten, der von der 
Landesregierung auf einen Sonntag oder einen ande-
ren öffentlichen Ruhetag festzusetzen ist. Die Verord-
nung hat weiters den Tag zu bestimmen, der als Stich-
tag gilt. Dieser darf jedoch nicht vor dem Tag der 
Wahlausschreibung liegen. Nach dem Stichtag bestim-
men sich die in den §§ 12, 13, 15 und 25 dieses Geset-
zes festgesetzten Fristen sowie die Voraussetzungen 
des Wahlrechtes (§ 20) und der Wählbarkeit (§ 37).

(3) Die Verordnung ist in allen Gemeinden orts-
üblich, jedenfalls aber durch öffentlichen Anschlag 
kundzumachen.

§ 2
Wahlkreise

(1) Das Land Steiermark wird für die Zwecke der 
Wahl in die folgenden vier Wahlkreise eingeteilt:
1. Wahlkreis 1 umfassend die Stadt Graz und den poli-

tischen Bezirk Graz-Umgebung mit dem Sitz Graz;
2. Wahlkreis 2 umfassend die politischen Bezirke 

Deutschlandsberg, Leibnitz, Radkersburg und 
 Voitsberg mit dem Sitz Leibnitz;

3. Wahlkreis 3 umfassend die politischen Bezirke Feld-
bach, Fürstenfeld, Hartberg und Weiz mit dem Sitz 
Feldbach;

4. Wahlkreis 4 umfassend die politischen Bezirke 
Bruck an der Mur, Judenburg, Knittelfeld, Leoben, 
Liezen, Mürzzuschlag und Murau mit dem Sitz 
 Leoben.

(2) Diese vier Wahlkreise zusammen bilden den 
Wahlkreisverband für das zweite Ermittlungsver-
fahren.

§ 3
Zahl der Mandate in den Wahlkreisen,

Berechnung nach der jeweils letzten Volkszählung, 
Verlautbarung der Mandatszahlen

(1) In jedem der im § 2 angeführten Wahlkreise 
gelangen so viele Landtagsmandate zur Vergabe, wie 
die Berechnung gemäß den Abs. 2 und 3 ergibt.

(2) Die Zahl der Staatsbürger, die nach dem end-
gültigen Ergebnis der jeweils letzten ordentlichen oder 
außerordentlichen Volkszählung im Gebiete des Lan-
des Steiermark ihren Hauptwohnsitz hatten, ist durch 
die Zahl 56 zu teilen. Dieser Quotient ist auf drei 
 Dezimalstellen zu berechnen; er bildet die Verhältnis-
zahl.

(3) Jedem Wahlkreis werden so viele Mandate zuge-
wiesen, als die Verhältniszahl in der Zahl der Staats-
bürger, die im Wahlkreis ihren Hauptwohnsitz hatten, 
enthalten ist.
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(4) Können auf diese Weise noch nicht alle 56 Man-
date aufgeteilt werden, so sind die gemäß Abs. 3 zu 
ermittelnden Quotienten auf je drei Dezimalstellen zu 
berechnen. Die restlichen Mandate erhalten zusätzlich 
die Wahlkreise, bei denen sich der Reihenfolge nach die 
größten Dezimalreste ergeben. Sind die Dezimalreste 
bei zwei oder mehreren Wahlkreisen gleich groß, so 
erhalten diese Wahlkreise je ein restliches Mandat, es 
sei denn, dass es sich um die Zuweisung des letzten der 
56 Mandate handelt. Würden auf die Zuweisung dieses 
letzten Mandates infolge gleich großer Dezimalreste 
zwei oder mehrere Wahlkreise den gleichen Anspruch 
haben, so entscheidet über die Frage,  welchem Wahl-
kreis dieses letzte restliche Mandat zufällt, das Los.

(5) Die Zahl der auf jeden Wahlkreis entfallenden 
Mandate ist von der Landesregierung unmittelbar nach 
endgültiger Feststellung des Ergebnisses der jeweils 
letzten ordentlichen oder außerordentlichen Volkszäh-
lung zu ermitteln und im Landesgesetzblatt kundzuma-
chen.

(6) Die so kundgemachte Verteilung der Mandate ist 
allen Landtagswahlen zugrunde zu legen, die vom 
Wirksamkeitsbeginn der Kundmachung an bis zur Ver-
lautbarung der Kundmachung der Mandatsverteilung 
auf Grund der jeweils nächsten ordentlichen oder 
außerordentlichen Volkszählung stattfinden.

2. Abschnitt
Wahlbehörden

§ 4
Allgemeines

(1) Zur Leitung und Durchführung der Wahl sind 
Wahlbehörden berufen. Sie werden vor jeder Wahl neu 
gebildet.

(2) Die Wahlbehörden bestehen aus einem Vor-
sitzenden als Wahlleiter oder seinem Stellvertreter 
sowie einer Anzahl von Beisitzern und ebenso vielen 
Ersatzbeisitzern.

(3) Mitglieder der Wahlbehörden können nur Per-
sonen sein, die das Wahlrecht zum Landtag besitzen. 
Personen, die diesem Erfordernis nicht entsprechen, 
scheiden aus der Wahlbehörde aus. Die nicht den Vor-
sitz führenden Stellvertreter sowie die Ersatzbeisitzer, 
die bei der Beschlussfähigkeit und bei der Abstimmung 
nicht berücksichtig werden, sind den Mit gliedern der 
Wahlbehörden im Übrigen gleichzuhalten.

(4) Das Amt des Mitgliedes einer Wahlbehörde ist ein 
öffentliches Ehrenamt, zu dessen Annahme jeder Wahl-
berechtigte verpflichtet ist, der in der Gemeinde, in der 
die betreffende Wahlbehörde ihren Sitz hat,  seinen 
Hauptwohnsitz hat.

(5) Den Mitgliedern der Wahlbehörden und den Ver-
trauenspersonen ist vor jeder Wahl vorzuhalten, dass sie 
über alle ihnen bei der Ausübung ihres Amtes bekannt 
gewordenen Personaldaten der Wahlberechtigten zur 
Verschwiegenheit verpflichtet sind.

(6) Den Sitzungen der Wahlbehörde können nach 
Maßgabe des § 14 Abs. 4 auch Vertreter der wahlwer-
benden Parteien beiwohnen.

§ 5
Wirkungskreis der Wahlbehörden

(1) Die Durchführung und Leitung der Wahl obliegt 
den Wahlbehörden. Die Wahlleiter haben die Geschäfte 
zu besorgen, die ihnen nach diesem Gesetz zukommen. 

Sie haben auch die Sitzungen der Wahlbehörden vorzu-
bereiten sowie die Beschlüsse der Wahlbehörden durch-
zuführen.

(2) Den Wahlbehörden werden die notwendigen 
Hilfsorgane und Hilfsmittel aus dem Stande des Amtes 
zugewiesen, dem der Wahlleiter vorsteht oder von des-
sen Vorstand er bestellt wird. Die damit verbundenen 
Kosten sind von der Gebietskörperschaft zu tragen, die 
für den Aufwand des betreffenden Amtes aufzukom-
men hat.

§ 6
Gemeindewahlbehörden

(1) Für jede Gemeinde wird eine Gemeindewahl-
behörde eingesetzt.

(2) Sie besteht aus dem Bürgermeister oder einem 
von ihm zu bestellenden ständigen Vertreter als Vorsit-
zendem und Gemeindewahlleiter sowie aus neun Bei-
sitzern.

(3) Der Bürgermeister hat für den Fall der vorüber-
gehenden Verhinderung des Gemeindewahlleiters 
auch einen Stellvertreter zu bestellen.

(4) Der Gemeindewahlbehörde obliegen insbeson-
dere die in den §§ 30, 46, 50, 55, 81 und 82 bezeichne-
ten Aufgaben. Werden sonstige Amtshandlungen oder 
Unterlassungen am Wahltag, die eindeutig ungesetz-
lich sind, z. B. Fehlen des Anschlages der veröffent-
lichten Parteilisten in der Wahlzelle, allfällige Ver-
letzungen des Wahlgeheimnisses u. dgl., der Gemein-
dewahlbehörde bekannt, ist der Vorsitzende der 
Gemeindewahlbehörde, im Falle seiner Verhinderung 
sein Stellvertreter, verpflichtet, die zur Herstellung des 
gesetzlichen Zustandes erforderlichen Anweisungen 
zu erteilen, falls der zuständige Sprengelwahlleiter 
von der ihm nach § 55 zustehenden Ordnungsgewalt 
keinen oder keinen entsprechenden Gebrauch 
gemacht hat.

§ 7
Sprengelwahlbehörden

(1) In Gemeinden, die nicht in Wahlsprengel ein-
geteilt sind, hat die Gemeindewahlbehörde auch die 
Funktion der Sprengelwahlbehörde.

(2) In Gemeinden, die in Wahlsprengel eingeteilt 
sind, ist für jeden Wahlsprengel eine Sprengelwahl-
behörde einzusetzen. In einem der Wahlsprengel kann 
auch die Gemeindewahlbehörde die Geschäfte der 
Sprengelwahlbehörde versehen.

(3) Die Sprengelwahlbehörde besteht aus dem vom 
Bürgermeister zu bestellenden Vorsitzenden als 
 Sprengelwahlleiter und drei Beisitzern.

(4) Der Bürgermeister hat für den Fall der vorüber-
gehenden Verhinderung des Sprengelwahlleiters auch 
einen Stellvertreter zu bestellen.

(5) Der Sprengelwahlbehörde obliegen insbeson-
dere die in den §§ 55, 78, 79 und 80 bezeichneten Auf-
gaben.

§ 8
Besondere Wahlbehörden

(1) Um Wahlberechtigten, die auf Grund eines 
Antrages gemäß § 34 Abs. 2 eine Wahlkarte besitzen, 
die Ausübung des Wahlrechtes zu erleichtern, haben 
die Gemeindewahlbehörden spätestens am zweiten 
Tag vor dem Wahltag besondere Wahlbehörden einzu-
richten, die diese Personen während der festgesetzten 
Wahlzeit aufsuchen. Diese Verfügung ist sogleich orts-
üblich kundzumachen. Die Bestimmungen der §§ 48, 
53 und 54 sind sinngemäß anzuwenden.
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(2) Die besonderen Wahlbehörden bestehen aus 
einem vom Bürgermeister zu bestellenden Vorsitzenden 
und drei Beisitzern. Für den Fall der vorübergehenden 
Verhinderung des Vorsitzenden ist ein Stellver treter zu 
bestellen. Für die Berufung der Beisitzer und Ersatzbei-
sitzer und die Entsendung von Vertrauenspersonen ist
§ 14 sinngemäß anzuwenden.

§ 9
Bezirkswahlbehörden

(1) Für jeden politischen Bezirk wird eine Bezirks-
wahlbehörde eingesetzt.

(2) Die Bezirkswahlbehörde besteht aus dem
Bezirks hauptmann, in Städten mit eigenem Statut aus 
dem Bürgermeister oder einem von ihm zu bestellenden 
ständigen Vertreter als Vorsitzendem und Bezirkswahl-
leiter sowie aus neun Beisitzern.

(3) Der Bezirkswahlleiter hat für den Fall seiner 
 vorübergehenden Verhinderung auch einen Stellvertre-
ter zu bestellen.

(4) Die Bezirkswahlbehörde hat ihren Sitz am Amtsort 
des Bezirkswahlleiters.

(5) Die Mitglieder der Bezirkswahlbehörden dürfen 
nicht gleichzeitig Mitglieder von Gemeindewahlbehör-
den sein.

§ 10
Kreiswahlbehörden

(1) Für jeden Wahlkreis wird am Sitz des Wahl kreises 
eine Kreiswahlbehörde eingesetzt.

(2) Vorsitzender der Kreiswahlbehörde und Kreis-
wahlleiter ist der Vorstand der Bezirksverwaltungs-
behörde, in deren örtlichem Wirkungsbereich der Sitz 
liegt.

(3) Der Kreiswahlleiter hat für den Fall seiner 
 vor übergehenden Verhinderung einen Stellvertreter zu 
bestellen.

(4) Im Übrigen besteht die Kreiswahlbehörde aus 
neun Beisitzern.

(5) Die Mitglieder der Kreiswahlbehörden dürfen kei-
ner anderen Wahlbehörde angehören.

§ 11
Landeswahlbehörde

(1) Für das Land Steiermark wird am Sitz des Amtes 
der Landesregierung die Landeswahlbehörde ein-
gesetzt.

(2) Sie besteht aus dem Landeshauptmann oder einem 
von ihm zu bestellenden ständigen Vertreter als Vorsit-
zendem und Landeswahlleiter sowie aus neun Beisit-
zern. Die Mitglieder der Landeswahlbehörde dürfen 
keiner anderen Wahlbehörde angehören.

(3) Der Landeshauptmann hat für den Fall der vorü-
bergehenden Verhinderung des Landeswahlleiters auch 
einen Stellvertreter zu bestellen.

(4) Die Landeswahlbehörde führt, unbeschadet des 
ihr nach § 5 Abs. 1 zukommenden Wirkungsbereiches, 
die Oberaufsicht über alle anderen Wahlbehörden. Im 
Rahmen dieses Aufsichtsrechtes kann die Landeswahl-
behörde insbesondere rechtswidrige Entscheidungen 
und Verfügungen der nachgeordneten Wahlbehörden 
aufheben oder abändern. Entscheidungen der Wahlbe-
hörden im Einspruchs- und Berufungsverfahren gegen 
die Wählerverzeichnisse können von der Landeswahl-
behörde nicht abgeändert werden.

(5) Die Landeswahlbehörde kann auch eine Über-
schreitung der in den §§ 12, 13, 15, § 27 Abs. 2, §§ 35, 42, 
46, 54, 93, 95, § 98 Abs. 4, §§ 101, 102 und 109
Abs. 3 festgesetzten Termine für zulässig erklären, falls 
deren Einhaltung infolge von Störungen des Verkehrs 
oder aus sonstigen unabweislichen Gründen nicht mög-
lich ist. Durch eine solche Verfügung dürfen jedoch die 
in anderen Bestimmungen dieses Gesetzes vorgesehe-
nen Termine und Fristen nicht beeinträchtigt werden.

§ 12

Frist zur Bestellung der Sprengelwahlleiter,
der ständigen Vertreter und der Stellvertreter,

Angelobung, Wirkungskreis der Wahlleiter

(1) Die Sprengelwahlleiter, die nach den §§ 6, 9
und 11 zu bestellenden ständigen Vertreter sowie alle 
für den Fall einer vorübergehenden Verhinderung zu 
berufenden Stellvertreter der Wahlleiter der vor jeder 
Wahl neu zu bildenden Wahlbehörden sind spätestens 
am siebenten Tage nach dem Stichtag zu ernennen, es 
sei denn, dass es sich um die Ernennung dieser Organe 
bei Wahlbehörden handelt, deren Bildung aus einem der 
im § 13 Abs. 4 angeführten Gründe erst nachträglich 
unabweislich geworden ist.

(2) Vor Antritt ihres Amtes haben die bestellten 
Organe in die Hände desjenigen, der ihre Bestellung 
vorgenommen hat, oder in die Hände eines von ihm 
Beauftragten das Gelöbnis strenger Unparteilichkeit 
und gewissenhafter Erfüllung ihrer Pflichten abzu-
legen.

(3) Bis zur Konstituierung der vor jeder Wahl neu zu 
bildenden Wahlbehörden haben deren Vorsitzende 
(Stellvertreter) alle unaufschiebbaren Geschäfte, die 
diesen Wahlbehörden obliegen, zu besorgen und insbe-
sondere auch Eingaben entgegenzunehmen.

(4) Nach der Konstituierung dieser Wahlbehörden 
haben deren Vorsitzende (Stellvertreter) ihre bisherigen 
Verfügungen den Wahlbehörden zur Kenntnis zu brin-
gen und sodann alle Geschäfte zu führen, die nicht den 
Wahlbehörden selbst gemäß § 5 Abs. 1 zur Entscheidung 
vorbehalten sind.

§ 13

Einbringung der Anträge auf Berufung
der Beisitzer und Ersatzbeisitzer

(1) Spätestens am zehnten Tage nach dem Stichtag 
haben die Vertrauensleute der Parteien, die sich an der 
Wahl (§ 38) beteiligen wollen, ihre Vorschläge über die 
gemäß § 14 Abs. 3 zu bestellenden Beisitzer und Ersatz-
beisitzer der neu zu bildenden Wahlbehörden bei den 
im Abs. 3 bezeichneten Wahlleitern dieser Wahlbehör-
den einzubringen. Den Vorschlägen ist, unbeschadet 
der Bestimmungen des § 14 Abs. 2, die Anzahl der Bei-
sitzer und Ersatzbeisitzer zugrunde zu legen, die ihnen 
nach der Zusammensetzung der Wahlbehörden am 
Stichtag zukommt.

(2) Als Beisitzer und Ersatzbeisitzer können nur Perso-
nen vorgeschlagen werden, die den Vorschriften des § 4 
Abs. 3 entsprechen.

(3) Die Eingaben sind für die Bildung der Landes-
wahlbehörde an den Landeswahlleiter, für die Bildung 
der Kreis- und Bezirkswahlbehörden an den Kreiswahl-
leiter und für die Bildung der Gemeinde- und Sprengel-
wahlbehörden sowie der besonderen Wahlbehörden an 
den Bezirkswahlleiter zu richten.
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(4) Verspätet einlangende Eingaben werden nicht 
berücksichtigt, es sei denn, dass es sich um Wahlbe-
hörden handelt, deren nachträgliche Bildung durch 
Änderungen in den Wahlsprengeln, in den Gemeinde-
gebieten oder in den politischen Bezirken unabweis-
lich geworden ist.

(5) Der Wahlleiter kann verlangen, dass die Vertrau-
ensmänner einer Partei, die Vorschläge gemäß Abs. 1 
einbringt, ausdrücklich und schriftlich erklären, dass 
sich diese Partei an der Wahl gemäß § 38 beteiligen 
wolle. Wird diese Erklärung nicht abgegeben, so  gelten 
die Vorschläge als nicht eingebracht. Sind dem Wahl-
leiter die Vertrauensleute bekannt und ist er in der 
Lage zu beurteilen, ob die einreichenden Personen tat-
sächlich die Partei vertreten, oder wird ein Antrag von 
einer im Landtag vertretenen Partei eingebracht, so 
hat er den Antrag sofort in weitere Behandlung zu      
nehmen. Ist dies nicht der Fall, so hat er die Antragstel-
ler zu veranlassen, dass die Eingabe, sofern dies nicht 
bereits geschehen ist, noch innerhalb der in Abs. 1 
bestimmten Frist von wenigstens 100 Wahlberechtig-
ten unterschrieben wird.

(6) Vor Berufung der Beisitzer und Ersatzbeisitzer 
können die Antragsteller ihre Anträge jederzeit ändern 
oder zurückziehen. Die Bestimmungen der Abs. 2, 3 
und 5 gelten sinngemäß.

§ 14

Berufung der Beisitzer und Ersatzbeisitzer,
Entsendung von Vertrauenspersonen

(1) Die Beisitzer und Ersatzbeisitzer der vor jeder 
Wahl neu zu bildenden Landeswahlbehörde werden 
von der Landesregierung berufen.

(2) Die Berufung der Beisitzer und Ersatzbeisitzer in 
den übrigen neu zu bildenden Wahlbehörden obliegt 
bei den Kreiswahlbehörden dem Landeswahlleiter, bei 
den Bezirkswahlbehörden dem Kreiswahlleiter und 
bei den Gemeinde- und Sprengelwahlbehörden dem 
Bezirkswahlleiter. Tritt hiedurch in der Zusammenset-
zung der Wahlbehörden gegenüber dem Zeitpunkt der 
Wahlausschreibung eine Änderung ein, so haben die 
Vertrauensleute der von der Änderung betroffenen 
Parteien (§ 13 Abs. 1) innerhalb der von der Wahlbe-
hörde zu bestimmenden Frist die erforderlichen Vor-
schläge einzubringen.

(3) Die Beisitzer und Ersatzbeisitzer werden inner-
halb der für jede Wahlbehörde festgesetzten Höchst-
zahl auf Grund der Vorschläge der Parteien unter sinn-
gemäßer Beobachtung der Bestimmungen des § 97 
nach ihrer bei der letzten Landtagswahl im Bereiche 
der Wahlbehörde, bei Sprengelwahlbehörden im 
Bereiche der Gemeinde festgestellten Stärke berufen.

(4) Hat eine Partei (§ 13 Abs. 1) gemäß Abs. 3 keinen 
Anspruch auf Berufung eines Beisitzers, so ist sie, falls 
sie im zuletzt gewählten Landtag durch mindestens 
drei Mitglieder vertreten ist, berechtigt, in jede Wahl-
behörde höchstens zwei Vertreter als ihre Vertrauens-
personen zu entsenden. Das gleiche Recht steht hin-
sichtlich der Kreiswahlbehörde und Landeswahl-
behörde auch solchen Parteien zu, die im zuletzt 
gewählten Landtag nicht vertreten sind. Die Vertrau-
enspersonen sind zu den Sitzungen der Wahlbehörden 
einzuladen; sie nehmen an den Verhandlungen ohne 
Stimmrecht teil. Im Übrigen finden die Bestimmungen 
des § 4 Abs. 3, der §§ 13 und 14 Abs. 1, 2 und 5, des
§ 15 Abs. 2, § 18 Abs. 1, 2, 3 erster Satz, 4 und 5, § 19 
und § 50 Abs. 1 letzter Satz sinngemäß Anwendung.

(5) Die Namen der Mitglieder der Wahlbehörden 
sind ortsüblich kundzumachen.

§ 15

Konstituierung der Wahlbehörden,
Angelobung der Beisitzer und Ersatzbeisitzer

(1) Spätestens am 21. Tage nach dem Stichtag
haben die von ihrem Vorsitzenden einzuberufenden 
Wahl behörden ihre konstituierende Sitzung abzu-
halten.

(2) In dieser Sitzung haben die Beisitzer und Ersatz-
beisitzer vor Antritt ihres Amtes in die Hand des Vor-
sitzenden das Gelöbnis strenger Unparteilichkeit und 
gewissenhafter Erfüllung ihrer Pflichten abzulegen. 
Das gleiche Gelöbnis haben auch Beisitzer und Ersatz-
beisitzer abzulegen, die nach der konstituierenden 
 Sitzung in die Wahlbehörde berufen werden.

(3) Die Sprengelwahlbehörden und besonderen 
Wahlbehörden (§§ 8 und 68) können auch zu einem 
späteren Zeitpunkt zur konstituierenden Sitzung ein-
berufen werden. Das Gleiche gilt für Wahlbehörden, 
deren Bildung erst nachträglich aus einem der im § 13 
Abs. 4 angeführten Gründe unabweislich geworden 
ist.

§ 16

Beschlussfähigkeit, gültige Beschlüsse
der Wahlbehörden

(1) Die Wahlbehörden sind beschlussfähig, wenn 
der Vorsitzende oder sein Stellvertreter und wenigs-
tens die Hälfte der Beisitzer anwesend sind.

(2) Zur Fassung eines gültigen Beschlusses ist 
 Stimmenmehrheit erforderlich. Der Vorsitzende stimmt 
nicht mit. Bei Stimmengleichheit gilt jedoch die 
Anschauung als zum Beschluss erhoben, der er bei-
tritt.

(3) Ersatzbeisitzer werden bei der Beschlussfähig-
keit und bei der Abstimmung nur dann berücksichtigt, 
wenn Beisitzer der gleichen Partei an der Ausübung 
ihres Amtes verhindert sind.

§ 17

Selbstständige Durchführung von Amtshandlungen 
durch den Wahlleiter

(1) Wenn ungeachtet der ordnungsmäßigen Einbe-
rufung eine Wahlbehörde, insbesondere am Wahltag, 
nicht in beschlussfähiger Anzahl zusammentritt oder 
während der Amtshandlung beschlussunfähig wird 
und die Dringlichkeit der Amtshandlung einen Auf-
schub nicht zulässt, hat der Wahlleiter die Amtshand-
lung selbstständig durchzuführen. In diesem Falle hat 
er nach Möglichkeit unter Berücksichtigung der Par-
teienverhältnisse Vertrauensleute heranzuziehen.

(2) Das Gleiche gilt für alle Amtshandlungen einer 
Wahlbehörde, die überhaupt nicht zusammentreten 
kann, weil von keiner Partei Vorschläge gemäß § 13 
auf Berufung von Beisitzern (Ersatzbeisitzern) einge-
bracht wurden.

(3) Außer in den Fällen der Abs. 1 und 2 sowie des
§ 14 Abs. 2, § 38 Abs. 1 und § 103 kann der Wahlleiter 
unaufschiebbare Amtshandlungen vornehmen, zu 
deren Vornahme ihn die Wahlbehörde ausdrücklich 
ermächtigt hat.
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§ 18
Änderung in der Zusammensetzung 

der Wahlbehörden, Amtsdauer derselben

(1) Übt ein Beisitzer oder Ersatzbeisitzer sein Man-
dat in der Wahlbehörde aus irgendeinem Grund, aus-
genommen die vorübergehende Verhinderung, nicht 
aus, so hat die Partei, die den Vorschlag auf seine Ent-
sendung erstattet hat, einen neuen Vorschlag für
die Besetzung des frei gewordenen Mandates zu 
erstatten.

(2) Auch steht es den Organen, die Sprengelwahl-
leiter, ständige Vertreter oder für den Fall der Verhin-
derung bestimmte Stellvertreter in den Wahlbehörden 
bestellen können, sowie den Parteien, die Vorschläge 
für die Berufung von Beisitzern oder Ersatzbeisitzern 
erstattet haben, jederzeit frei, die Berufenen aus der 
Wahlbehörde zurückzuziehen und durch neue erset-
zen zu lassen.

(3) Hat eine Partei, auf deren Antrag Beisitzer und 
Ersatzbeisitzer in eine Wahlbehörde berufen wurden, 
in einem Wahlkreis keinen Wahlvorschlag eingebracht 
(§ 38) oder wurde ihr Wahlvorschlag nicht veröffent-
licht (§ 44), so verlieren diese Beisitzer und Ersatzbei-
sitzer in der betreffenden Kreiswahlbehörde sowie in 
allen ihr nachgeordneten Wahlbehörden ihre Man-
date, in der Landeswahlbehörde jedoch nur dann, 
wenn die Partei auch in keinem Wahlkreis einen Wahl-
vorschlag eingebracht hat oder von ihr in keinem der 
betreffenden Wahlkreise ein Wahlvorschlag ver-
öffentlicht wurde. In diesem Falle sind alle Mandate 
der Beisitzer und Ersatzbeisitzer nach den Vorschriften 
des § 14 Abs. 3 auf die wahlwerbenden Parteien, 
gleichgültig, ob sie bisher in der Wahlbehörde ver-
treten waren oder nicht, neu aufzuteilen.

(4) Entspricht die Zusammensetzung einer Wahl-
behörde nach der Wahl des Landtages nicht mehr den 
Vorschriften des § 14 Abs. 3, so sind die der neuen 
 Parteienstärke entsprechenden Änderungen durchzu-
führen.

(5) Bei den Änderungen nach den Abs. 1 bis 4 sind 
die Bestimmungen des § 13 Abs. 1 bis 3, 5 und 6 sowie 
die §§ 14 und 15 sinngemäß anzuwenden, bei Ände-
rungen nach Abs. 4 jedoch mit der Maßgabe, dass der 
vorgesehene Fristenlauf mit dem 30. Tage nach dem 
Wahltag beginnt.

(6) Die vor jeder Wahl gebildeten und nach Abs. 1 
bis 5 allenfalls geänderten Wahlbehörden bleiben bis 
zur Konstituierung der Wahlbehörden anlässlich der 
nächsten Wahl im Amte.

§ 19
Gebührenanspruch der Mitglieder

der Wahlbehörden

(1) Für die Tätigkeit in den Wahlbehörden haben 
ihre Mitglieder nach Maßgabe der Abs. 2 und 3 
Anspruch auf Gebühren.

(2) Für den Umfang und die Höhe der Gebühren 
nach Abs. 1 sind die Bestimmungen des Gebührenan-
spruchgesetzes 1975, BGBl. Nr. 136, in der Fassung 
BGBl. I Nr. 98/2001, über die Gebühren der Geschwo-
renen und Schöffen sinngemäß anzuwenden.

(3) Die Mitglieder der Wahlbehörden haben ihren 
Gebührenanspruch längstens binnen 14 Tagen nach 
Beendigung einer Sitzung der Wahlbehörde beim 
Wahlleiter einzubringen.

(4) Über Anträge nach Abs. 1 und 2 entscheidet bei 
Mitgliedern der Landeswahlbehörde die Landesregie-
rung, bei Mitgliedern der übrigen Wahlbehörden die 
Verwaltungsbehörde endgültig, der der Wahlleiter 
angehört oder von deren Vorstand er bestellt wird; 
gegen deren Entscheidung ist ein Rechtsmittel nicht 
zulässig.

(5) Der Gebührenaufwand für die Mitglieder der 
Wahlbehörden ist von der Gebietskörperschaft zu tra-
gen, die für den Aufwand des Amtes aufzukommen 
hat, dem gemäß § 5 Abs. 2 die Zuweisung der für die 
Wahlbehörden notwendigen Hilfsorgane und Hilfsmit-
tel obliegt.

2. Hauptstück
Wahlrecht, Erfassung der Wahlberechtigten

1. Abschnitt
Wahlrecht

§ 20
Wahlrecht

Wahlberechtigt sind alle Landesbürger, die am 
Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet haben und am 
Stichtag vom Wahlrecht nicht ausgeschlossen sind.

§ 21
Teilnahme an der Wahl

(1) An der Wahl nehmen nur Wahlberechtigte teil, 
deren Namen im abgeschlossenen Wählerverzeichnis 
enthalten sind.

(2) Jeder Wahlberechtigte hat nur eine Stimme; er 
darf in den Wählerverzeichnissen nur einmal ein-
getragen sein.

(3) Jeder Wahlberechtigte übt sein Wahlrecht grund-
sätzlich in dem Orte (Gemeinde, Wahlsprengel) aus, in 
dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist.

(4) Wahlberechtigte, die im Besitze einer Wahlkarte 
sind, können ihr Wahlrecht auch außerhalb dieses 
Ortes ausüben (§ 34).

2. Abschnitt
Wahlausschließungsgründe

§ 22
Wahlausschließungsgründe

(1) Vom Wahlrecht ist ausgeschlossen, wer durch ein 
inländisches Gericht wegen einer oder mehrerer mit 
Vorsatz begangener strafbarer Handlungen zu einer 
mehr als einjährigen Freiheitsstrafe rechtskräftig ver-
urteilt worden ist. Dieser Ausschluss endet nach sechs 
Monaten. Die Frist beginnt, sobald die Strafe voll-
streckt ist und mit der Freiheitsentziehung verbundene 
vorbeugende Maßnahmen vollzogen oder weggefallen 
sind; ist die Strafe nur durch Anrechnung einer Vorhaft 
verbüßt worden, so beginnt die Frist mit Rechtskraft 
des Urteils.

(2) Ist nach anderen gesetzlichen Bestimmungen der 
Eintritt von Rechtsfolgen ausgeschlossen, sind die 
Rechtsfolgen erloschen oder sind dem Verurteilten alle 
Rechtsfolgen oder der Ausschluss vom Wahlrecht 
nachgesehen worden, so ist er auch vom Wahlrecht 
nicht ausgeschlossen. Der Ausschluss vom Wahlrecht 
tritt ferner nicht ein, wenn das Gericht die Strafe 
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bedingt nachgesehen hat. Wird die bedingte Nachsicht 
widerrufen, so tritt mit dem Tag der Rechtskraft dieses 
Beschlusses der Ausschluss vom Wahlrecht ein.

3. Abschnitt
Erfassung der Wahlberechtigten

§ 23
Wählerverzeichnis

(1) Die Wahlberechtigten sind in Wählerverzeich-
nisse einzutragen. Für die Wählerverzeichnisse ist das 
Muster in Anlage 1 zu verwenden.

(2) Die Anlegung der Wählerverzeichnisse obliegt 
den Gemeinden im übertragenen Wirkungsbereich 
des Landes.

(3) Wenn nach bundesgesetzlichen Vorschriften 
ständige Evidenzen der Wahlberechtigten geführt 
werden, sind die Wählerverzeichnisse auf Grund  dieser 
ständigen Evidenzen unter Beachtung des § 20 anzule-
gen. Jedenfalls ist dafür Sorge zu tragen, dass sämtli-
che zur Landtagswahl Wahlberechtigten im Wähler-
verzeichnis vollständig erfasst werden.

(4) Die Wählerverzeichnisse sind in Gemeinden, die 
nicht in Wahlsprengel eingeteilt sind, in alphabetischer 
Reihenfolge der Wahl- und Stimmberechtigten, wenn 
aber eine Gemeinde in Wahlsprengel eingeteilt ist, 
nach Wahlsprengeln und gegebenenfalls nach Ort-
schaften, Straßen und Hausnummern anzulegen.

§ 24
Ort der Eintragung

(1) Jeder Wahlberechtigte ist in das Wählerverzeich-
nis des Ortes (der Gemeinde, des Wahlsprengels) ein-
zutragen, wo er am Stichtag seinen Hauptwohnsitz 
hat.

(2) Jeder Wahlberechtigte darf in den Wählerver-
zeichnissen nur einmal eingetragen sein.

(3) Wahlberechtigte, die zum Präsenz- oder Ausbil-
dungsdienst einberufen oder zum Zivildienst zugewie-
sen werden, sind, außer im Fall einer Verlegung ihres 
Hauptwohnsitzes während der Leistung des Präsenz- 
oder Ausbildungs- oder Zivildienstes, in das Wähler-
verzeichnis der Gemeinde einzutragen, in der sie vor 
dem Zeitpunkt, für den sie einberufen oder zugewie-
sen wurden, ihren Hauptwohnsitz hatten.

(4) Ist ein Wahlberechtigter im Wählerverzeichnis 
mehrerer Orte (Gemeinden, Wahlsprengel) eingetra-
gen, so ist er unverzüglich aus dem Wählerverzeichnis, 
in das er zu Unrecht eingetragen wurde, zu streichen. 
Hievon sind der Wahlberechtigte und die Gemeinde, 
in deren Wählerverzeichnis er zu verbleiben hat, 
unverzüglich zu verständigen.

4. Abschnitt
Einspruchs- und Berufungsverfahren

§ 25
Auflegung der Wählerverzeichnisse

(1) Am 21. Tage nach dem Stichtag ist das Wähler-
verzeichnis in einem allgemein zugänglichen Amts-
raum durch zehn Tage zur öffentlichen Einsicht auf-
zulegen. In Gemeinden, in denen Kundmachungen 
gemäß § 26 angeschlagen werden, kann die Einsichts-
frist auf eine Woche verkürzt werden. In diesen Fällen 

beginnt die Einsichtsfrist am 24. Tag nach dem Stich-
tag. Die Einsicht in ein automationsunterstützt erstell-
tes Wählerverzeichnis kann nach Maßgabe der organi-
satorischen und technischen Möglichkeiten auch über 
Bildschirm oder Terminal gewährt werden. Hierbei ist 
sicherzustellen, dass ein Ausdruck durch die einsicht-
nehmende Person nicht möglich ist.

(2) Die Auflegung des Wählerverzeichnisses hat der 
Bürgermeister vor Beginn der Einsichtsfrist ortsüblich 
kundzumachen. Die Kundmachung hat auch die Ein-
sichtsfrist, die für die Einsichtnahme bestimmten 
Tagesstunden, die Bezeichnung der Amtsräume, in 
denen das Wählerverzeichnis aufliegt und gegebenen-
falls die Aufstellungsorte der Terminals oder Bild-
schirme, die Amtsstelle, bei der Einsprüche gegen das 
Wählerverzeichnis eingebracht werden können, sowie 
die Bestimmungen des Abs. 3 und des § 28 zu enthal-
ten. Bei der Festsetzung der für die Einsichtnahme 
bestimmten Tagesstunden ist darauf Bedacht zu neh-
men, dass diese nicht unter vier Stunden bemessen 
sein dürfen und die Einsichtnahme auch außerhalb der 
normalen Arbeitszeit ermöglicht wird.

(3) Innerhalb der Einsichtsfrist kann jedermann in 
das Wählerverzeichnis Einsicht nehmen und davon 
Abschriften oder Vervielfältigungen herstellen.

(4) Vom ersten Tage der Auflegung an dürfen Ände-
rungen in Wählerverzeichnissen nur mehr auf Grund 
des Einspruchs- und Berufungsverfahrens (§§ 28 ff.) 
vor genommen werden. Ausgenommen hievon sind 
 Streichungen nach § 24 Abs. 4, die Beseitigung von 
offenbaren Unrichtigkeiten in den Eintragungen von 
Wahlberechtigten sowie die Behebung von Form-
gebrechen, insbesondere die Berichtigung von Schreib-
fehlern.

§ 26

Kundmachung in den Häusern

(1) In Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnern 
ist vor dem Beginn der Einsichtsfrist in jedem Haus an 
einer den Hausbewohnern zugänglichen Stelle (Haus-
flur) eine Kundmachung anzuschlagen, welche die 
Zahl der männlichen und weiblichen Wahlberechtig-
ten nach Lage und Türnummer der Wohnung geordnet 
oder ihre Familien- und Vornamen sowie die Amts-
stelle angibt, bei der Einsprüche gegen das Wählerver-
zeichnis eingebracht werden können.

(2) Solche Kundmachungen können auch in ande-
ren Gemeinden angeschlagen werden, sie sind jeden-
falls anzuschlagen, wenn es die zuständige Bezirks-
hauptmannschaft anordnet.

§ 27

Ausfolgung von Abschriften
an die wahlwerbenden Parteien

(1) Die Gemeinden haben den im Landtag vertrete-
nen Parteien sowie anderen Parteien, die sich an der 
Wahl beteiligen wollen, über Verlangen spätestens am 
ersten Tag der Auflegung des Wählerverzeichnisses 
Abschriften desselben gegen Ersatz der Kosten auszu-
folgen.

(2) Die Antragsteller haben dieses Verlangen 
 spätestens zwei Wochen vor der Auflegung des 
 Wählerverzeichnisses zu stellen. Die Anmeldung ver-
pflichtet zur Bezahlung von 50 % der geschätzten Her-
stellungskosten. Die restlichen Kosten sind bei Bezug 
der Abschriften zu entrichten.

/.
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(3) Unter denselben Voraussetzungen sind auch 
 allfällige Nachträge zum Wählerverzeichnis aus-
zufolgen.

§ 28
Einsprüche

(1) Gegen das Wählerverzeichnis kann jeder Staats-
bürger unter Angabe seines Namens und der Woh-
nungsanschrift innerhalb der Einsichtsfrist wegen Auf-
nahme vermeintlich Nichtwahlberechtigter oder 
wegen Nichtaufnahme vermeintlich Wahlberechtigter 
schriftlich oder mündlich bei der zur Entgegennahme 
von Einsprüchen bezeichneten Behörde (§ 25 Abs. 2) 
Einspruch erheben.

(2) Die Einsprüche müssen bei der Behörde, bei der 
sie einzureichen sind, noch vor Ablauf der Frist einlan-
gen.

(3) Der Einspruch ist für jeden Einspruchsfall geson-
dert zu überreichen. Hat der Einspruch die Aufnahme 
eines vermeintlich Wahlberechtigten zum Gegenstand, 
so sind auch die zur Begründung desselben notwendi-
gen Belege, insbesondere das vom vermeintlich Wahl-
berechtigten ausgefüllte Wähleranlageblatt (Muster 
Anlage 1 des Wählerevidenzgesetzes 1973, BGBl.
Nr. 601, in der Fassung BGBl. I Nr. 90/2003), anzu-
schließen. Wird im Einspruch die Streichung eines ver-
meintlich Nichtwahlberechtigten begehrt, so ist der 
Grund hiefür anzugeben. Alle Einsprüche, auch man-
gelhaft belegte, sind von den hiezu berufenen Behör-
den entgegenzunehmen und weiterzuleiten. Ist ein 
Einspruch von mehreren Einspruchswerbern unter-
zeichnet, so gilt, wenn kein Zustellungsbevollmächtig-
ter genannt ist, der an erster Stelle Unterzeichnete als 
zustellungsbevollmächtigt.

(4) Wer offensichtlich mutwillige Einsprüche erhebt, 
begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der 
Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis 
zu 218 Euro, im Falle der Uneinbringlichkeit mit Ersatz-
freiheitsstrafe bis zu zwei Wochen zu bestrafen.

§ 29
Verständigung der zur Streichung

beantragten Personen

(1) Die zur Anlegung der Wählerverzeichnisse beru-
fene Behörde hat die Personen, gegen deren Aufnahme 
in das Wählerverzeichnis Einspruch erhoben wurde, 
hievon unter gleichzeitiger Bekanntgabe der Gründe  
innerhalb von 24 Stunden nach Einlangen des Ein-
spruches zu verständigen. Den Betroffenen steht es 
frei, binnen vier Tagen schriftlich oder mündlich Ein-
wendungen bei der zur Entscheidung über den Ein-
spruch berufenen Behörde vorzubringen.

(2) Die Namen der Einspruchswerber unterliegen 
dem Amtsgeheimnis. Den Strafgerichten sind sie auf 
Verlangen bekannt zu geben.

§ 30
Entscheidungen über Einsprüche

(1) Über den Einspruch hat binnen sechs Tagen nach 
Ende der Einspruchsfrist die Gemeindewahlbehörde 
zu entscheiden. § 7 des Allgemeinen Verwaltungsver-
fahrensgesetzes 1991, BGBl. Nr. 51, in der Fassung 
BGBl. I Nr. 10/2004 findet Anwendung.

(2) Die Entscheidung ist von der Gemeinde dem Ein-
spruchswerber sowie dem durch die Entscheidung 
Betroffenen unverzüglich schriftlich mitzuteilen.

(3) Erfordert die Entscheidung eine Richtigstellung 
des Wählerverzeichnisses, so ist sie von der Gemeinde 
sofort unter Angabe der Entscheidungsdaten durchzu-
führen. Handelt es sich hiebei um die Aufnahme eines 
vorher im Wählerverzeichnis nicht enthaltenen Wäh-
lers, so ist sein Name am  Schluss des Wählerverzeich-
nisses mit der dort folgenden fortlaufenden Zahl anzu-
führen und an jener Stelle des Verzeichnisses, an der 
er ursprünglich einzutragen gewesen wäre, auf die       
fortlaufende Zahl der neuen Eintragung hinzuweisen.

§ 31
Berufung

(1) Gegen die Entscheidung der Gemeindewahl-
behörde gemäß § 28 Abs. 1 können der Einspruchs-
werber sowie der von der Entscheidung Betroffene 
binnen zwei Tagen nach Zustellung der Entscheidung 
schriftlich die Berufung bei der Gemeinde einbringen. 
Die Gemeinde hat den Berufungsgegner von der ein-
gebrachten Berufung unverzüglich mit dem Hinweis 
zu verständigen, dass es ihm freisteht, innerhalb von 
zwei Tagen nach der an ihn ergangenen Verständi-
gung in die Berufung Einsicht und zu den vorgebrach-
ten Berufungsgründen Stellung zu nehmen.

(2) Die Gemeinde hat die Berufung nach Ablauf der 
Einsichtsfrist (Abs. 1) mit einer allfälligen Stellung-
nahme binnen 24 Stunden der Bezirkswahlbehörde 
vorzulegen. Diese hat über die Berufung binnen vier 
Tagen nach deren Einlangen zu entscheiden. § 7 des 
Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 fin-
det Anwendung. Eine weitere Berufung ist unzu lässig.

(3) Die Bestimmungen des § 28 Abs. 2 bis 4 und § 30 
Abs. 2 und 3 finden sinngemäß Anwendung.

§ 32
Abschluss des Wählerverzeichnisses

(1) Nach Abschluss des Einspruchs- und Berufungs-
verfahrens hat die Gemeinde das Wählerverzeichnis 
abzuschließen. Die Kreiswahlbehörden haben die 
Anzahl der wahlberechtigten Personen im Wahlkreis, 
getrennt nach Frauen und Männern, der Landeswahl-
behörde bekannt zu geben.

(2) Das abgeschlossene Wählerverzeichnis ist der 
Wahl zugrunde zu legen.

(3) Den Wahlberechtigten ist bis spätestens am 
 dritten Tag vor dem Wahltag eine amtliche Wahl-
information im ortsüblichen Umfang zuzustellen, der 
zumindest der Familien- und Vornamen des Wahl-
berechtigten, sein Geburtsjahr und seine Anschrift, 
der Wahlort (Wahlsprengel), die fortlaufende Zahl auf 
Grund seiner Eintragung in das Wählerverzeichnis, 
der Wahltag, die Wahlzeit und das Wahllokal zu ent-
nehmen sein muss.

5. Abschnitt
Erfassung der Wahlberechtigten
durch ständige Wählerevidenzen

§ 33
Bericht über die Zahl der Wahlberechtigten

(1) Vor Auflegung des Wählerverzeichnisses (§ 25) 
haben die Bezirkswahlbehörden die Zahl der wahlbe-
rechtigten Personen im Stimmbezirk, getrennt nach 
Frauen und Männern, den Kreiswahlbehörden und 
diese der Landeswahlbehörde auf die schnellste Art 
bekannt zu geben (Sofortmeldung).
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(2) Auf die gleiche Weise sind auch die Änderungen 
der Zahl der wahlberechtigten Personen, die sich durch 
das Einspruchs- und Berufungsverfahren ergeben, 
nach Abschluss des Wählerverzeichnisses bekannt zu 
geben.

6. Abschnitt
Wahlkarten

§ 34
Anspruch auf Ausstellung einer Wahlkarte

(1) Wähler, die sich voraussichtlich am Wahltag in 
einem anderen Ort (Gemeinde, Wahlsprengel) als dem 
ihrer Eintragung in das Wählerverzeichnis aufhalten 
werden und deshalb ihr Wahlrecht nicht ausüben 
könnten, oder Personen, die ihr Wahlrecht vor dem 
Wahltag vor einer besonderen Wahlbehörde (§ 68) 
ausüben wollen, haben Anspruch auf Ausstellung 
einer Wahlkarte.

(2) Anspruch auf Ausstellung einer Wahlkarte haben 
ferner Wähler, denen der Besuch des zuständigen 
Wahllokals am Wahltag infolge mangelnder Geh- und 
Transportfähigkeit oder Bettlägerigkeit, sei es aus 
Krankheits-, Alters- oder sonstigen Gründen, oder 
wegen ihrer Unterbringung in gerichtlichen Gefange-
nenhäusern, Strafvollzugsanstalten, im Maßnahmen-
vollzug oder in Hafträumen unmöglich ist und die die 
Möglichkeit der Stimmabgabe vor einer besonderen 
Wahlbehörde in Anspruch nehmen wollen, sofern nicht 
die Ausübung des Wahlrechtes gemäß § 65 in Betracht 
kommt.

(3) Fällt bei einem Wahlberechtigten, der eine Wahl-
karte nach Abs. 2 in Anspruch genommen hat, die 
Bettlägerigkeit vor dem Wahltag weg, so hat er die 
Gemeinde, in deren Bereich er bettlägerig war, recht-
zeitig vor dem Wahltag zu verständigen, dass er auf 
den Besuch durch eine besondere Wahlbehörde ver-
zichtet.

§ 35
Ausstellung der Wahlkarte

(1) Die Ausstellung der Wahlkarte ist bei der 
Gemeinde, von der der Wahlberechtigte in das Wäh-
lerverzeichnis eingetragen wurde, beginnend mit dem 
Tag der Wahlausschreibung bis spätestens am dritten 
Tag vor dem Wahltag mündlich oder schriftlich zu 
beantragen. Beim mündlichen Antrag ist die Identität 
durch ein Dokument nachzuweisen, beim schriftlichen 
Antrag kann die Identität auch auf andere Weise 
glaubhaft gemacht werden. Im Falle des § 34 Abs. 2 
hat der Antrag das ausdrückliche Ersuchen um Besuch 
durch eine besondere Wahlbehörde und die genaue 
Angabe der Räumlichkeit, wo der Antragsteller den 
Besuch durch eine besondere Wahlbehörde erwartet, 
sowie bei Personen, die sich in öffentlichem Gewahr-
sam befinden, eine behördliche Bestätigung über die 
Unterbringung zu enthalten.

(2) Die Wahlkarte ist als Briefumschlag herzustellen 
und hat auf der Vorderseite den in der Anlage 2 ersicht-
lichen Aufdruck zu tragen.

(3) Wird dem Antrag auf Ausstellung einer Wahl-
karte stattgegeben, so ist neben der Wahlkarte auch 
ein amtlicher Stimmzettel auszufolgen. Dieser ist in 
den im Abs. 2 genannten Briefumschlag zu legen. Der 
Briefumschlag ist zu verschließen und dem Antragstel-
ler auszufolgen. Der Antragsteller hat den Briefum-
schlag sorgfältig zu verwahren und anlässlich der 
Stimmabgabe ungeöffnet dem Wahlleiter zu über-
reichen.

(4) Duplikate für abhanden gekommene oder 
unbrauchbar gewordene Wahlkarten oder weitere 
amtliche Stimmzettel dürfen von der Gemeinde nicht 
ausgefolgt werden.

§ 36
Gemeinsame Bestimmungen über Wahlkarten

(1) Die Ausstellung der Wahlkarte ist im Wähler-
verzeichnis in der Rubrik „Anmerkung“ bei dem 
betreffenden Wähler mit dem Worte „Wahlkarte“ in 
auffälliger Weise (z. B. mittels Buntstifts) zu vermer-
ken. Bei Ausstellungen gemäß § 34 Abs. 2 ist außer-
dem der Vermerk „Besuch“ hinzuzufügen.

(2) Im Fall der Ausstellung einer Wahlkarte gemäß
§ 34 Abs. 2 an einen Wahlberechtigten, der sich außer-
halb des Ortes seiner Eintragung in das Wählerver-
zeichnis aufhält, hat die ausstellende Gemeinde die-
jenige Gemeinde, in deren Bereich sich der Wahlbe-
rechtigte aufhält, von der Ausstellung der Wahlkarte 
mit dem Hinweis zu verständigen, dass dieser von 
einer besonderen Wahlbehörde aufzusuchen ist.

(3) Die Zahl der ausgestellten Wahlkarten ist, 
getrennt nach den in § 34 genannten Möglichkeiten, 
nach Ablauf der im § 35 Abs. 1 vorgesehenen Frist im 
Wege der Bezirkswahlbehörde auf die schnellste Art 
(Sofortmeldung) der Kreiswahlbehörde bekannt zu 
geben. Die Kreiswahlbehörde hat die Zahl der in ihrem 
Bereiche ausgestellten Wahlkarten ebenfalls unver-
züglich, spätestens jedoch am Tage vor dem Wahltag, 
der Landeswahlbehörde mitzuteilen.

3. Hauptstück
Wählbarkeit, Wahlbewerbung

1. Abschnitt
Wählbarkeit

§ 37
Wählbarkeit

Wählbar sind alle Landesbürger, die am Wahltag 
das 18. Lebensjahr vollendet haben und am Stichtag 
vom Wahlrecht nicht ausgeschlossen sind.

2. Abschnitt
Wahlbewerbung

§ 38
Kreiswahlvorschlag

(1) Eine wahlwerbende Partei hat ihren Kreiswahl-
vorschlag für das erste Ermittlungsverfahren spätes-
tens am 37. Tag vor dem Wahltag bis 17 Uhr der Kreis-
wahlbehörde vorzulegen. Der Kreiswahlleiter hat nach 
sofortiger Überprüfung des Kreiswahlvorschlages auf 
offensichtliche Mängel auf diesem den Tag und die 
Uhrzeit seines Einlangens zu vermerken. Fallen dem 
Kreiswahlleiter an einem rechtzeitig vorgelegten 
Kreiswahlvorschlag offensichtliche Mängel auf, so hat 
der Kreiswahlleiter die wahlwerbende Partei hievon 
zu informieren und dieser über ihr Verlangen die Mög-
lichkeit zur Verbesserung einzuräumen, wobei die 
Wiedervorlage des verbesserten Kreiswahlvorschlages 
gleichfalls innerhalb der für die Einbringung von 
Kreiswahlvorschlägen vorgeschriebenen Frist erfolgen 
muss, und erst danach den Eingangsvermerk anzu-
bringen.

/.
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(2) Der Kreiswahlvorschlag muss von wenigstens 
einem Mitglied des Landtages unterschrieben oder 
von 200 Personen, die am Stichtag in einer Gemeinde 
des Wahlkreises als wahlberechtigt in der Wählerevi-
denz eingetragen waren, unterstützt sein. Hiebei ist 
dem Kreiswahlvorschlag die nach Muster Anlage 2 
ausgefüllte und eigenhändig unterfertigte Unterstüt-
zungserklärung anzuschließen. Die Unterstützungser-
klärung hat die Bestätigung der Gemeinde zu enthal-
ten, dass die in der Erklärung genannte Person am 
Stichtag in der Wählerevidenz als wahlberechtigt ein-
getragen war. Diese Bestätigung ist von der Gemeinde 
nur dann zu erteilen, wenn 

1. die in der Erklärung genannte Person vor der zur 
Führung der Wählerevidenz zuständigen Gemeinde-
behörde persönlich erscheint, 

2. ihre Identität durch ein mit Lichtbild ausgestatte-
tes Identitätsdokument (zum Beispiel Reisepass, Perso-
nalausweis, Führerschein, Postausweis) nachgewiesen 
hat, 

3. die Unterstützungserklärung die Angaben über 
Vor- und Familiennamen, Geburtsdatum und Wohn-
adresse sowie den Namen der zu unterstützenden 
wahlwerbenden Partei enthält und

4. die eigenhändige Unterschrift der in der Unter-
stützungserklärung genannten Person entweder vor 
der Gemeinde geleistet wurde oder gerichtlich oder 
notariell beglaubigt ist. 

Eine solche Bestätigung darf für eine Person nur ein-
mal ausgestellt werden.

(3) Der Wahlvorschlag muss enthalten:
1.  die unterscheidende Parteibezeichnung in Worten 

und eine allfällige Kurzbezeichnung, bestehend aus 
nicht mehr als fünf Buchstaben, die ein Wort erge-
ben können;

2.  die Parteiliste, das ist ein Verzeichnis von höchstens 
doppelt so vielen Bewerbern, wie im Wahlkreis 
 Abgeordnete zu wählen sind, in der beantragten, 
mit arabischen Ziffern bezeichneten Reihenfolge 
unter Angabe des Familien- und Vornamens, 
 Geburtsjahres, Berufes und der Adresse jedes Be-
werbers;

3.  die Bezeichnung des zustellungsbevollmächtigten 
Vertreters (Familien- und Vornamen, Beruf, 
Adresse).

(4) In den Wahlvorschlag darf ein Bewerber nur 
dann aufgenommen werden, wenn er hiezu seine 
Zustimmung schriftlich erklärt hat. Die Erklärung ist 
dem Wahlvorschlag anzuschließen.

(5) Der Wahlvorschlag muss eine einheitliche, 
zusammenhängende Urkunde darstellen.

(6) Die Kreiswahlbehörde hat Abschriften der bei ihr 
eingebrachten Kreiswahlvorschläge unverzüglich der 
Landeswahlbehörde vorzulegen. Desgleichen sind 
auch nachträgliche Änderungen, die in den gemäß
§ 44 veröffentlichten Kreiswahlvorschlägen berück-
sichtigt wurden, der Landeswahlbehörde ungesäumt 
zu berichten.

(7) Die wahlwerbenden Parteien haben an das Land 
einen Beitrag für die Kosten des Wahlverfahrens in der 
Höhe von 145,35 Euro zu leisten. Der Beitrag ist gleich-
zeitig mit der Übermittlung des Wahlvorschlages
(Abs. 1) bei der Kreiswahlbehörde bar zu erlegen. Wird 
der Kostenbeitrag nicht erlegt, so gilt der Wahlvor-
schlag als nicht eingebracht.

§ 39
Unterscheidende Parteibezeichnung

in den Kreiswahlvorschlägen

(1) Wenn mehrere Wahlvorschläge dieselben oder 
schwer unterscheidbare Parteibezeichnungen tragen, 
so hat der Kreiswahlleiter die Vertreter dieser Wahl-
vorschläge zu einer gemeinsamen Besprechung zu 
laden und ein Einvernehmen über die Unterscheidung 
der Parteibezeichnung anzubahnen. Gelingt ein Ein-
vernehmen nicht, so hat die Kreiswahlbehörde Partei-
bezeichnungen, die schon auf veröffentlichten Wahl-
vorschlägen bei der letzten Landtagswahl enthalten 
waren, zu belassen, die übrigen Wahlvorschläge aber 
nach dem an erster Stelle vorgeschlagenen Bewerber 
zu benennen.

(2) Desgleichen sind auch Wahlvorschläge ohne 
ausdrückliche Parteibezeichnung nach dem an erster 
Stelle vorgeschlagenen Bewerber zu benennen.

(3) Wenn ein Wahlvorschlag nach dem an erster 
Stelle vorgeschlagenen Bewerber zu benennen ist 
(Namensliste), der Name des Listenführers aber dem 
Namen des Listenführers einer anderen Parteiliste 
gleicht oder von diesem schwer unterscheidbar ist, hat 
der Kreiswahlleiter den Vertreter dieses Wahlvorschla-
ges zu einer Besprechung zu laden und ihn aufzufor-
dern, einen anderen Listenführer zu bezeichnen, des-
sen Name zu einer Verwechslung nicht Anlass gibt. 
Wird in einem solchen Fall kein anderer Listenführer 
namhaft gemacht, so gilt der Wahlvorschlag als nicht 
eingebracht.

(4) Im Übrigen gilt der Grundsatz, dass bei neu auf-
tretenden wahlwerbenden Parteien die Parteibezeich-
nung der wahlwerbenden Partei den Vorrang hat, die 
ihren Wahlvorschlag früher eingebracht hat.

§ 40
Kreiswahlvorschlag

ohne zustellungsbevollmächtigten Vertreter

(1) Wenn ein Wahlvorschlag keinen zustellungs-
bevollmächtigten Vertreter anführt, so gilt der jeweils 
an erster Stelle des Wahlvorschlages stehende Bewer-
ber als zustellungsbevollmächtigter Vertreter der 
 Partei.

(2) Die Partei kann den zustellungsbevollmächtigten 
Vertreter jederzeit durch einen anderen Vertreter 
ersetzen. Solche an die Kreiswahlbehörde zu richtende 
Erklärungen bedürfen nur der Unterschrift des letzten 
zustellungsbevollmächtigten Vertreters. Stimmt dieser 
nicht zu oder ist er nach Ansicht der Kreiswahlbehörde 
nicht mehr in der Lage, die Partei zu vertreten, so muss 
die Erklärung von mindestens der Hälfte der auf dem 
Wahlvorschlag angeführten Bewerber unterschrieben 
sein, die im Zeitpunkt der Erklärung die Partei nach 
Ansicht der Kreiswahlbehörde noch vertreten können. 
Können diese Unterschriften nicht beigebracht wer-
den, so genügt die Unterschrift auch eines Bewerbers 
des Wahlvorschlages, der die Partei nach Ansicht der 
Kreiswahlbehörde vertreten kann.

§ 41
Überprüfung der Kreiswahlvorschläge

(1) Die Kreiswahlbehörde hat unverzüglich zu über-
prüfen, ob die eingelangten Kreiswahlvorschläge von 
wenigstens einem Mitglied des Landtages unterschrie-
ben oder von der gemäß § 38 Abs. 2 erforderlichen 
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Zahl der Wahlberechtigten des Wahlkreises unterstützt 
und die in den Parteilisten vorgeschlagenen Wahlwer-
ber wählbar sind. Die Kreiswahlbehörde hat, wenn ein 
Wahlberechtigter mehrere Kreiswahlvorschläge unter-
stützt hat, dessen Unterstützung für den als erstes ein-
gelangten Wahlvorschlag als gültig anzuerkennen. Die 
Unterstützungen für die anderen Kreiswahlvorschläge 
gelten als nicht eingebracht.

(2) Eine Zurückziehung einzelner Unterstützungs-
erklärungen nach Einlangen des Kreiswahlvorschla-
ges ist von der Kreiswahlbehörde nicht zur Kenntnis zu 
nehmen, es sei denn, dass der Unterstützer der Kreis-
wahlbehörde glaubhaft macht, dass er durch einen 
wesentlichen Irrtum oder durch arglistige Täuschung 
oder Drohung zur Unterstützung des Wahlvorschlages 
bestimmt worden ist, und die Zurückziehung der 
Unterstützungserklärung spätestens am 34. Tag vor 
dem Wahltag erfolgt.

(3) Weist ein Wahlvorschlag nicht die erforderliche 
Zahl von Unterstützungen nebst den im § 38 Abs. 3 
geforderten Daten auf, so gilt er als nicht eingebracht. 
Bewerber, die nicht wählbar sind oder deren schriftli-
che Erklärung (§ 38 Abs. 4) nicht vorliegt, werden im 
Wahlvorschlag gestrichen; hievon ist der zustellungs-
bevollmächtigte Vertreter der wahlwerbenden Partei 
zu verständigen.

§ 42

Ergänzungsvorschläge

Wenn ein Bewerber verzichtet, stirbt, die Wählbar-
keit verliert, wegen Mangels der Wählbarkeit oder der 
schriftlichen Erklärung (§ 38 Abs. 4) gestrichen wird, 
so kann die Partei ihre Parteiliste durch Nennung eines 
anderen Bewerbers ergänzen oder die fehlende Erklä-
rung nachbringen. Die Ergänzungsvorschläge, die nur 
der Unterschrift des zustellungsbevollmächtigten Ver-
treters der Partei bedürfen, sowie die Erklärung müs-
sen jedoch spätestens am 34. Tag vor dem Wahltag bis 
13 Uhr bei der Kreiswahlbehörde einlangen.

§ 43

Kreiswahlvorschläge mit gleichen Wahlwerbern

Weisen mehrere Wahlvorschläge im gleichen Wahl-
kreis den Namen desselben Wahlwerbers auf, so ist 
dieser von der Kreiswahlbehörde aufzufordern, binnen 
acht Tagen, spätestens jedoch am 34. Tage vor dem 
Wahltag, zu erklären, für welchen der Wahlvorschläge 
er sich entscheidet. Auf allen anderen Wahlvorschlä-
gen wird er gestrichen. Wenn er sich in der vorgesehe-
nen Frist nicht erklärt, ist er auf dem als erstes ein-
gelangten Wahlvorschlag, der seinen Namen trägt, zu 
belassen.

§ 44

Abschließung und Veröffentlichung
der Kreiswahlvorschläge

(1) Spätestens am 31. Tag vor dem Wahltag hat die 
Kreiswahlbehörde die Kreiswahlvorschläge abzu-
schließen, falls eine Parteiliste mehr als doppelt so 
viele Bewerber enthält, wie im Wahlkreis Abgeordnete 
zu wählen sind, die überzähligen Bewerber zu  streichen 
und die Wahlvorschläge zu veröffentlichen.

(2) Mängel an Wahlvorschlägen, die nach deren 
Veröffentlichung festgestellt werden, berühren die 
Gültigkeit dieser Wahlvorschläge nicht.

(3) In der Veröffentlichung nach Abs. 1 hat sich die 
Reihenfolge der Parteien, die im zuletzt gewählten 
Landtag vertreten waren, nach der Zahl der Mandate, 
die die Parteien bei der letzten Landtagswahl im Land 
erreicht haben, zu richten. Ist die Zahl der Mandate 
gleich, so bestimmt sich die Reihenfolge nach der bei 
der letzten Landtagswahl ermittelten Gesamtsumme 
der Parteistimmen; sind auch diese gleich, so hat die 
Landeswahlbehörde durch das Los, das von dem an 
Jahren jüngsten Mitglied zu ziehen ist, zu entscheiden. 
Die so ermittelte Reihenfolge ist von der Landeswahl-
behörde den Kreiswahlbehörden bis spätestens am
30. Tage vor dem Wahltag bekannt zu geben und ist 
für die Kreiswahlbehörden verbindlich.

 (4) Im Anschluss an die nach Abs. 2 gereihten 
 Parteien sind die übrigen wahlwerbenden Parteien 
anzuführen, wobei sich ihre Reihenfolge nach dem 
Zeitpunkt der Einbringung des Wahlvorschlages zu 
richten hat. Bei gleichzeitig eingebrachten Wahlvor-
schlägen entscheidet über die Reihenfolge die Kreis-
wahlbehörde durch das Los, das von dem an Jahren 
jüngsten Mitglied zu ziehen ist.

(5) Den unterscheidenden Parteibezeichnungen sind 
die Worte „Liste 1, 2, 3 usw.“ in fortlaufender Numme-
rierung voranzusetzen. Beteiligt sich eine im zuletzt 
gewählten Landtag vertretene Partei nicht an der 
Wahlbewerbung, so hat in der Veröffentlichung nur 
ihre nach Abs. 3 zukommende Listennummer und 
daneben das Wort „leer“ aufzuscheinen.

(6) Die Veröffentlichung hat in ortsüblicher Weise zu 
erfolgen. Aus ihr müssen alle Listennummern sowie 
der Inhalt der Wahlvorschläge (§ 38 Abs. 3 Z. 1 bis 3) 
zur Gänze ersichtlich sein.

(7) Bei allen wahlwerbenden Parteien sind die Par-
teibezeichnungen einschließlich allfälliger Kurzbe-
zeichnungen mit gleich großen Druckbuchstaben in 
für jede wahlwerbende Partei gleich große Rechtecke 
mit schwarzer Druckfarbe einzutragen. Für die Kurz-
bezeichnung sind hiebei einheitlich große schwarze 
Druckbuchstaben zu verwenden. Vor jeder Parteibe-
zeichnung ist in schwarzem Druck das Wort „Liste“ 
und darunter größer die jeweilige fortlaufende Ziffer 
anzuführen. Bei mehr als dreizeiligen Parteibezeich-
nungen kann die Größe der Druckbuchstaben dem zur 
Verfügung stehenden Raum entsprechend angepasst 
werden.

§ 45

Zurücknahme von Kreiswahlvorschlägen

(1) Eine wahlwerbende Partei kann ihren Wahlvor-
schlag durch eine schriftliche Erklärung zurückziehen. 
Diese Erklärung muss jedoch spätestens am 34. Tag 
vor dem Wahltag bis 17 Uhr bei der Kreiswahlbehörde 
einlangen und von den Mitgliedern des Landtages 
oder der Hälfte der Wahlberechtigten, die den Wahl-
vorschlag ursprünglich unterschrieben bzw. unter-
stützt haben, unterfertigt sein.

(2) Ein Kreiswahlvorschlag gilt weiters als zurückge-
zogen, wenn sämtliche Wahlwerber desselben im eige-
nen Namen schriftlich bis zum 34. Tage vor dem Wahl-
tag gegenüber der Kreiswahlbehörde auf ihre Wahl-
werbung verzichtet haben.

(3) In diesen Fällen ist der Kostenbeitrag (§ 38
Abs. 7) zurückzuerstatten.
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4. Hauptstück

Abstimmungsverfahren

1. Abschnitt

Wahlort und Wahlzeit

§ 46

Gemeinde als Wahlort,
Verfügungen der Gemeindewahlbehörden

(1) Jede Gemeinde ist Wahlort.

(2) Die Gemeindewahlbehörden bestimmen, ob die 
Gemeinde gemäß § 47 in Wahlsprengel einzuteilen ist. 
Die Gemeindewahlbehörden setzen die Wahlsprengel 
fest und bestimmen nach Maßgabe der folgenden Vor-
schriften auch die zugehörigen Wahllokale, die im § 52 
Abs. 1 vorgesehenen Verbotszonen und die Wahlzeit. 
Das Ende der Wahlzeit am Wahltag darf nicht später 
als auf 18 Uhr festgelegt werden. Die Wahlsprengel 
(mit Ausnahme der besonderen Wahlsprengel), Wahl-
lokale, Verbotszonen und die Wahlzeit sind recht zeitig, 
spätestens am fünften Tage vor dem Wahltag, festzu-
setzen.

(3) Die gemäß Abs. 2 getroffenen Verfügungen sind 
spätestens am fünften Tage vor dem Wahltag von der 
Gemeinde ortsüblich, jedenfalls aber auch durch 
Anschlag am Gebäude des Wahllokales kundzuma-
chen. In der Kundmachung ist auch an das im § 52 aus-
gesprochene Verbot der Wahlwerbung, der Ansamm-
lung und des Waffentragens zu erinnern und darauf 
hinzuweisen, dass Übertretungen dieser Verbote 
bestraft werden.

(4) Die Gemeindewahlbehörden haben zugleich mit 
der Festsetzung der besonderen Wahlsprengel auch zu 
bestimmen, wie viele besondere Wahlbehörden gemäß 
§ 8 eingerichtet werden. Die Gemeindewahlbehörden 
haben spätestens am 18. Tag vor dem Wahltag zu 
bestimmen, wie viele besondere Wahlbehörden gemäß 
§ 68 eingerichtet werden. Diese Verfügungen sind 
sogleich ortsüblich kundzumachen.

(5) Nach Maßgabe der technischen Möglichkeiten 
ist vorzusehen, dass in jeder Gemeinde zumindest ein 
für körperbehinderte Wähler barrierefrei erreichbares 
Wahllokal vorhanden ist. Für blinde und schwer seh-
behinderte Wähler sind nach Maßgabe der techni-
schen Möglichkeiten geeignete Leitsysteme vorzuse-
hen.

(6) Die von der Gemeindewahlbehörde getroffenen 
Verfügungen sind in Städten mit eigenem Statut unmit-
telbar, bei den übrigen Gemeinden im Wege der 
Bezirkswahlbehörde unverzüglich der zuständigen 
Kreiswahlbehörde mitzuteilen.

§ 47

Wahlsprengel

(1) Größere Gemeinden sind zur Erleichterung der 
Wahl in Wahlsprengel einzuteilen, die so abzugrenzen 
sind, dass am Wahltag in einem Wahlsprengel durch-
schnittlich höchstens nur etwa 70 Wähler in der Stunde 
abgefertigt werden müssen.

(2) Auch Gemeinden mit weit auseinander liegen-
den Ortsteilen (Streulage) können, um den Wählern 
den Weg zum Wahllokal zu erleichtern, in Wahl-
sprengel eingeteilt werden.

(3) Die Bildung von Wahlsprengeln mit weniger als 
30 Wählern bedarf in allen Fällen der Zustimmung der 
Kreiswahlbehörde, die nur gewährt werden darf, wenn 
das Wahlgeheimnis gewährleistet ist.

§ 48

Wahllokale

Das Wahllokal muss für die Durchführung der Wahl-
handlung geeignet sein. Die für die Vornahme der 
Wahl erforderlichen Einrichtungsstücke, wie der 
 Amts tisch für die Wahlbehörde, in dessen Nähe ein 
Tisch für die Wahlzeugen, die Wahlurne und die 
erforder lichen Wahlzellen mit Einrichtung, sind von 
der Gemeinde beizustellen. Ebenso ist darauf zu 
 achten, dass in dem Gebäude des Wahllokales nach 
Möglichkeit ein entsprechender Warteraum für die 
Wähler zur Verfügung steht.

§ 49

Wahllokale außerhalb des Wahlsprengels,
gemeinsame Wahllokale für mehrere Sprengel

In Gemeinden, die in Wahlsprengel eingeteilt sind, 
ist in der Regel für jeden Wahlsprengel innerhalb des-
selben ein Wahllokal zu bestimmen. Das Wahllokal 
kann aber auch in ein außerhalb des Wahlsprengels 
liegendes Gebäude verlegt werden, wenn dieses 
Gebäude ohne besondere Schwierigkeiten von den 
Wahlberechtigten erreicht werden kann. Auch kann in 
solchen Gemeinden für mehrere Wahlsprengel ein 
gemeinsames Wahllokal bestimmt werden, sofern das 
Lokal ausreichend Raum für die Unterbringung der 
Wahlbehörde und für die gleichzeitige Durchführung 
mehrerer Wahlhandlungen bietet und entsprechende 
Warteräume für die Wähler aufweist.

 

§ 50

Wahllokale für Wahlkartenwähler

(1) In größeren Gemeinden, die in Wahlsprengel 
eingeteilt sind, hat die Gemeindewahlbehörde min-
destens ein Wahllokal zu bestimmen, in dem die mit 
Wahlkarten versehenen Wähler ihr Stimmrecht auszu-
üben haben. Werden Wahllokale für Wahlkartenwäh-
ler bestimmt, so dürfen diese Wähler ihr Stimmrecht 
nur in den für Wahlkartenwähler bestimmten Wahl-
lokalen ausüben. Daneben sind auch Wähler ohne 
Wahlkarten zugelassen, wenn die Voraussetzungen 
des § 21 Abs. 3 gegeben sind. Mitgliedern der Wahl-
behörden sowie deren Hilfsorganen und den Wahl-
zeugen bleibt es jedoch, falls sie Wahlkarten besitzen, 
unbenommen, ihr Wahlrecht auch vor der Wahl behörde 
auszuüben, bei der sie Dienst verrichten.

(2) Die Bestimmungen der §§ 65 und 66  werden von 
den Vorschriften des Abs. 1 nicht berührt.

§ 51

Wahlzelle und Wahlurne

(1) In jedem Wahllokal muss mindestens eine Wahl-
zelle sein. Um eine raschere Abfertigung der Wähler 
zu ermöglichen, können für eine Wahlbehörde auch 
mehrere Wahlzellen aufgestellt werden, soweit die 
Überwachung der Wahlhandlung durch die Wahlbe-
hörde dadurch nicht gefährdet wird. Bei Wahlspren-
geln von mehr als 500 Wahlberechtigten sind im Wahl-
lokal mindestens zwei Wahlzellen aufzustellen.
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(2) Die Wahlzelle ist derart herzustellen, dass der 
Wähler in der Zelle unbeobachtet von allen anderen 
im Wahllokal anwesenden Personen den Stimmzettel 
ausfüllen und in das Wahlkuvert geben kann.

(3) Als Wahlzelle genügt, wenn zu diesem Zweck 
eigens konstruierte, feste Zellen nicht zur Verfügung 
stehen, jede Absonderungsvorrichtung im Wahllokal, 
die ein Beobachten des Wählers in der Wahlzelle ver-
hindert. Die Wahlzelle wird insbesondere durch ein-
fache, mit undurchsichtigem Papier oder Stoff 
bespannte Holzrahmen, durch die Anbringung eines 
Vorhanges in einer Zimmerecke, durch Aneinander-
schieben von größeren Kästen, durch entsprechende 
Aufstellung von Schultafeln gebildet werden können. 
Sie ist nach Möglichkeit derart aufzustellen, dass der 
Wähler die Zelle von einer Seite betreten und auf der 
anderen Seite verlassen kann.

(4) Die Wahlzelle ist mit einem Tisch und einem 
Stuhl oder mit einem Stehpult sowie mit einer 
 Schreib  unterlage zu versehen und mit dem erforder-
lichen Material für die Ausfüllung des Stimmzettels 
(womöglich Farbstift) auszustatten. Außerdem sind die 
von der Kreiswahlbehörde abgeschlossenen und von 
ihr veröffentlichten Parteilisten in der Wahlzelle an 
einer sichtbaren Stelle anzuschlagen.

(5) Es ist auch dafür Sorge zu tragen, dass die Wahl-
zelle während der Wahlzeit ausreichend beleuchtet 
ist.

(6) Die Wahlurne muss ein verschließbarer Behälter 
sein, der lediglich einen Schlitz für das Hineinwerfen 
der Wahlkuverts aufweist. Sie muss genügend groß 
sein, um nach Beendigung der Stimmabgabe vor 
 Öffnung der Urne das Mischen der Wahlkuverts zu 
ermöglichen.

§ 52

Verbotszone

(1) Im Gebäude des Wahllokales und in einem von 
der Gemeindewahlbehörde zu bestimmenden Umkreis 
(Verbotszone) ist am Wahltag jede Art der Wahl-
werbung, insbesondere auch durch Ansprachen an die 
Wähler, durch Anschlag oder Verteilen von Wahl-
aufrufen oder von Kandidatenlisten u. dgl., ferner jede 
Ansammlung sowie das Tragen von Waffen jeder Art 
verboten. 

(2) Das Verbot des Tragens von Waffen bezieht sich 
nicht auf jene Waffen, die am Wahltag von im Dienst 
befindlichen Organen des öffentlichen Sicherheits-
dienstes und Justizwachebeamten nach ihren dienstli-
chen Vorschriften getragen werden müssen.

(3) Übertretungen der im Abs. 1 ausgesprochenen 
Verbote sind von der Bezirksverwaltungsbehörde mit 
einer Geldstrafe bis zu 218 Euro, im Falle der Unein-
bringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu zwei 
Wochen zu ahnden.

§ 53

Wahlzeit

Der Beginn und die Dauer der Stimmabgabe (Wahl-
zeit) ist so festzusetzen, dass die Ausübung des Wahl-
rechtes für alle Wähler gesichert wird.

2. Abschnitt

Wahlzeugen

§ 54

Wahlzeugen

(1) In jedes Wahllokal können von jeder Partei, deren 
Wahlvorschlag von der Kreiswahlbehörde veröffent-
licht wurde, zwei Wahlzeugen zu jeder Wahlbehörde 
entsendet werden. Die Wahlzeugen sind der Bezirks-
wahlbehörde spätestens am zehnten Tage vor dem 
Wahltag durch den zustellungsbevollmächtigten Ver-
treter der Partei schriftlich namhaft zu machen; jeder 
Wahlzeuge erhält von der Bezirkswahlbehörde einen 
Eintrittsschein, der ihn zum Eintritt in das Wahllokal 
ermächtigt und beim Betreten des Wahllokales der 
Wahl behörde vorzuweisen ist.

(2) Die Wahlzeugen haben lediglich als Beobachter 
der wahlwerbenden Partei zu fungieren; ein weiterer 
Einfluss auf den Gang der Wahlhandlung steht ihnen 
nicht zu. Den Wahlzeugen ist keine Verpflichtung zur 
Verschwiegenheit über die ihnen aus ihrer Tätigkeit 
bekannt gewordenen Tatsachen auferlegt.

3. Abschnitt

Die Wahlhandlung

§ 55

Leitung der Wahl, Ordnungsgewalt des Wahlleiters

(1) Die Leitung der Wahl steht der Gemeindewahl-
behörde, in Gemeinden, die in Wahlsprengel eingeteilt 
sind, den Sprengelwahlbehörden zu.

(2) Der Wahlleiter hat für die Aufrechterhaltung der 
Ruhe und Ordnung bei der Wahlhandlung und für die 
Beobachtung der Bestimmungen dieses Gesetzes 
Sorge zu tragen. Überschreitungen des Wirkungs-
kreises der Wahlbehörde hat er nicht zuzulassen.

(3) Den Anordnungen des Wahlleiters ist von jeder-
mann unbedingt Folge zu leisten. Die Nichtbefolgung 
der Anordnungen ist eine Verwaltungsübertretung 
und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer 
Geldstrafe bis zu 218 Euro, im Falle der Uneinbring-
lichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu zwei Wochen zu 
bestrafen.

§ 56

Beginn der Wahlhandlung

(1) Am Tage der Wahl zur festgesetzten Stunde und 
in dem dazu bestimmten Wahllokal wird die Wahl-
handlung durch den Wahlleiter eingeleitet, der der 
Wahlbehörde das Wählerverzeichnis nebst dem
vor bereiteten Abstimmungsverzeichnis (Muster 
Anlage 3), die Wahlkuverts und die amtlichen Stimm-
zettel (§§ 69 und 70) übergibt und ihr die Bestimmun-
gen der §§ 16 und 17 über die Beschlussfähigkeit der 
Wahl behörde vorhält. Der Wahlleiter hat der Wahl-
behörde die Anzahl der gegen Empfangsbestätigung 
(§ 69 Abs. 3) übernommenen amtlichen Stimmzettel 
(§§ 69 und 70) bekannt zu geben, vor der Wahlbehörde 
diese Anzahl zu überprüfen und das Ergebnis in der 
Niederschrift festzuhalten.

(2) Unmittelbar vor Beginn der Abstimmung hat sich 
die Wahlbehörde zu überzeugen, dass die zum Hinein-
legen der Stimmzettel bestimmte Wahlurne leer ist.

/.
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(3) Die Abstimmung beginnt damit, dass die Mitglie-
der der Wahlbehörde, ihre etwaigen Hilfsorgane, die 
Vertrauenspersonen und die Wahlzeugen ihre Stimme 
abgeben. Soweit sie im Wählerverzeichnis eines ande-
ren Wahlsprengels eingetragen sind, können sie ihr 
Wahlrecht vor der Wahlbehörde, bei der sie Dienst ver-
richten, nur auf Grund einer Wahlkarte ausüben. Im 
Übrigen gelten für die Ausübung der Wahl durch 
Wahlkartenwähler die Bestimmungen der §§ 61
und 63.

§ 57

Wahlkuverts

(1) Für die Wahl sind undurchsichtige Wahlkuverts 
zu verwenden.

(2) Die Anbringung von Worten, Bemerkungen oder 
Zeichen auf den Wahlkuverts ist verboten. Die Über-
tretung dieses Verbotes ist, wenn darin keine strenger 
zu bestrafende Handlung gelegen ist, von der Bezirks-
verwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu
218 Euro, im Falle der Uneinbringlichkeit mit Ersatz-
freiheitsstrafe bis zu zwei Wochen zu bestrafen.

§ 58

Betreten des Wahllokales

(1) In das Wahllokal dürfen außer der Wahlbehörde 
nur deren Hilfsorgane, die Wahlzeugen, die Wähler 
zur Abgabe der Stimme und die allenfalls zur Auf-
rechterhaltung der Ruhe und Ordnung erforderlichen 
Amtspersonen zugelassen werden. Nach Abgabe ihrer 
Stimme haben die Wähler das Wahllokal sofort zu ver-
lassen.

(2) Sofern es zur ungestörten Durchführung der 
Wahl erforderlich erscheint, kann der Wahlleiter verfü-
gen, dass die Wähler nur einzeln in das Wahllokal ein-
gelassen werden.

§ 59

Persönliche Ausübung des Wahlrechtes

(1) Das Wahlrecht ist persönlich auszuüben; blinde, 
schwer sehbehinderte Wähler, körper- oder sinnesbe-
hinderte Wähler dürfen sich von einer Person, die sie 
selbst auswählen können und gegenüber dem Wahl-
leiter bestätigen müssen, führen und sich bei der Wahl-
handlung helfen lassen. Blinden oder schwer sehbe-
hinderten Wählern sind seitens der Wahlbehörde als 
Hilfsmittel Stimmzettel-Schablonen zur Verfügung zu 
stellen.

(2) Als körper- oder sinnesbehindert gelten Perso-
nen, denen die Ausfüllung des amtlichen Stimmzettels 
ohne fremde Hilfe nicht zugemutet werden kann.

(3) Über die Zulässigkeit der Inanspruchnahme einer 
Geleitperson entscheidet im Zweifelsfall die Wahlbe-
hörde. Jede Stimmabgabe mit Hilfe einer Geleitperson 
ist in der Niederschrift festzuhalten.

(4) Wer sich fälschlich als blind, schwer sehbehin-
dert oder körper- oder sinnesbehindert ausgibt, begeht 
eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirks-
verwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 218 
Euro, im Falle der Uneinbringlichkeit mit Ersatzfrei-
heitsstrafe bis zu zwei Wochen zu bestrafen.

§ 60

Identitätsfeststellung

(1) Jeder Wähler tritt vor die Wahlbehörde, nennt 
seinen Namen, gibt seine Wohnadresse an und legt 
eine Urkunde oder eine sonstige amtliche Bescheini-
gung vor, aus der seine Identität einwandfrei ersicht-
lich ist.

(2) Als Urkunden oder amtliche Bescheinigungen 
zur Feststellung der Identität kommen alle amtlichen 
Lichtbildausweise in Betracht, insbesondere Personal-
ausweise, Pässe und Führerscheine.

(3) Weist der Wähler keine Urkunde oder amtliche 
Bescheinigung vor, so ist er dennoch zur Abstimmung 
zuzulassen, wenn er der Mehrheit der Mitglieder der 
Wahlbehörde persönlich bekannt ist und kein Ein-
spruch gemäß § 64 Abs. 1 erhoben wird. Dieser 
Umstand ist in der Niederschrift über den Wahlvor-
gang ausdrücklich zu vermerken.

§ 61

Stimmabgabe

(1) Der Wähler hat sich entsprechend auszuweisen 
(§§ 60 und 63 Abs. 1). Ist er im Wählerverzeichnis ein-
getragen, so hat ihm der Wahlleiter das leere Wahl-
kuvert und den amtlichen Stimmzettel zu übergeben. 
Wahlkartenwählern hat der Wahlleiter keinen amt-
lichen Stimmzettel, sondern nur ein leeres Wahlkuvert 
zu überreichen. Wahlkartenwählern aus anderen 
Wahlkreisen ist ein nur für solche Wahlkartenwähler 
bestimmtes, verschließbares Wahlkuvert auszufolgen. 
Der Wahlleiter hat den ihm vom Wahlkartenwähler zu 
übergebenden Briefumschlag (§ 35 Abs. 2) zu öffnen, 
den amtlichen Stimmzettel zu entnehmen und diesen 
mit dem entsprechenden Wahlkuvert dem Wahl-
kartenwähler auszuhändigen. Der Wahlleiter hat 
Wahlkartenwähler ausdrücklich darauf aufmerksam 
zu machen, dass zur Stimmabgabe der bereits bei der 
Ausstellung der Wahlkarte ausgefolgte Stimmzettel zu 
verwenden ist. Hat jedoch ein Wahlkartenwähler die-
sen Stimmzettel nicht mehr zur Verfügung, so ist ihm, 
wenn seine Wahlkarte von einer Gemeinde des Wahl-
kreises ausgestellt wurde, in der auch der Wahlort 
liegt, ein amtlicher Stimmzettel des Wahlkreises
(§ 69), wenn es sich aber um einen Wahlkartenwähler 
aus einem anderen Wahlkreis handelt, ein leerer amt-
licher Stimmzettel auszufolgen (§ 70). Auf den leeren 
amtlichen Stimmzettel hat der Wahlleiter, bevor er ihn 
dem Wähler übergibt, die Nummer des Wahlkreises 
einzusetzen, die auf der Wahlkarte eingetragen ist.

(2) Der Wahlleiter hat den Wähler anzuweisen, sich 
in die Wahlzelle zu begeben. Dort füllt der Wähler den 
amtlichen Stimmzettel aus, legt ihn in das Kuvert, tritt 
aus der Wahlzelle und übergibt das Kuvert dem Wahl-
leiter. Dieser legt das Wahlkuvert ungeöffnet in die 
Wahlurne. Falls aber das Wahlkuvert von einem Wahl-
kartenwähler stammt, der nicht in einer Gemeinde des 
Wahlkreises als wahlberechtigt eingetragen ist, hat 
dieser das Wahlkuvert, bevor er es dem Wahlleiter 
übergibt, zu verschließen. Der Wahlleiter legt die 
Wahlkuverts dieser Wahlkartenwähler in ein besonde-
res Behältnis. Der Beisitzer, der die Namen der Wähler 
im Wählerverzeichnis abstreicht (§ 62 Abs. 1), hat hie-
bei darauf zu achten, dass der Wahlleiter ihm von 
Wahlkartenwählern aus anderen Wahlkreisen über-
gebene Wahlkuverts nicht versehentlich in die all-
gemeine Wahlurne legt.
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(3) Ist dem Wähler bei der Ausfüllung des amtlichen 
Stimmzettels ein Fehler unterlaufen, so ist ihm auf sein 
Verlangen ein weiterer Stimmzettel auszufolgen; hie-
bei findet Abs. 1 sinngemäß Anwendung. Der Wähler 
hat den ihm zuerst ausgehändigten amtlichen Stimm-
zettel vor der Wahlbehörde durch Zerreißen unbrauch-
bar zu machen und zwecks Wahrung des Wahlgeheim-
nisses mit sich zu nehmen.

(4) Die Aushändigung eines weiteren amtlichen 
Stimmzettels ist in jedem Fall im Abstimmungsver-
zeichnis festzuhalten.

§ 62
Vermerke im Abstimmungsverzeichnis und

im Wählerverzeichnis durch die Wahlbehörde

(1) Der Name des Wählers, der seine Stimme abge-
geben hat, wird von einem Beisitzer in das Abstim-
mungsverzeichnis unter fortlaufender Zahl und unter 
Beisetzung der fortlaufenden Zahl des Wählerver-
zeichnisses eingetragen. Gleichzeitig wird sein Name 
von einem zweiten Beisitzer im Wählerverzeichnis 
abgestrichen.

(2) Die fortlaufende Zahl des Abstimmungsverzeich-
nisses wird von dem zweiten Beisitzer in der Rubrik 
„abgegebene Stimme“ des Wählerverzeichnisses an 
entsprechender Stelle (weibliche, männliche Wahlbe-
rechtigte) vermerkt.

(3) Hierauf hat der Wähler das Wahllokal zu verlas-
sen.

(4) Für Wahlkartenwähler gelten die Bestimmungen 
des § 63.

§ 63
Vorgang bei Wahlkartenwählern

(1) Wähler, denen eine Wahlkarte nach § 34 Abs. 1 
ausgestellt wurde, haben neben der Wahlkarte auch 
noch eine der im § 60 Abs. 2 angeführten Urkunden 
oder amtlichen Bescheinigungen vorzuweisen, aus der 
sich die Identität mit der in der Wahlkarte bezeichne-
ten Person ergibt. Die Namen von Wahlkartenwählern 
sind, sofern es sich nicht um Wahlkartenwähler nach 
Abs. 2 handelt, am Schluss des Wählerverzeichnisses 
unter fortlaufenden Zahlen einzutragen und in der 
Niederschrift über den Wahlvorgang anzumerken. Die 
Wahlkarte ist dem Wähler abzunehmen, mit der fort-
laufenden Zahl des Wählerverzeichnisses zu versehen 
und der Niederschrift anzuschließen. Wurde ein Wahl-
lokal nur für Wahlkartenwähler bestimmt, so ist die 
fortlaufende Zahl des Abstimmungsverzeichnisses auf 
der Wahlkarte zu vermerken.

(2) Erscheint ein Wahlkartenwähler vor der nach sei-
ner ursprünglichen Eintragung im Wählerverzeichnis 
zuständigen Wahlbehörde, um sein Wahlrecht auszu-
üben, so hat er unter Verwendung des ihm bereits mit 
der Wahlkarte ausgefolgten Stimmzettels und unter 
Beobachtung der übrigen Bestimmungen dieses Geset-
zes seine Stimme abzugeben, nachdem er die Wahl-
karte der Wahlbehörde übergeben hat.

 
§ 64

Stimmabgabe bei Zweifel über die Identität
des Wählers

(1) Eine Entscheidung über die Zulassung der
Stimmabgabe steht der Wahlbehörde nur dann zu, 
wenn sich bei Stimmabgabe über die Identität des 
Wählers Zweifel ergeben. Gegen die Zulassung der 

Stimmabgabe aus diesem Grunde kann von den Mit-
gliedern der Wahlbehörde und den Wahlzeugen sowie 
von den allenfalls im Wahllokal anwesenden Wählern 
nur so lange Einspruch erhoben werden, als die Per-
son, deren Wahlberechtigung angefochten wird, ihre 
Stimme nicht abgegeben hat.

(2) Die Entscheidung der Wahlbehörde muss vor 
Fortsetzung des Wahlaktes erfolgen. Gegen die Ent-
scheidung der Wahlbehörde ist keine Berufung
zulässig.

4. Abschnitt
Besondere Erleichterungen für die Ausübung

des Wahlrechts

§ 65
Ausübung des Wahlrechts von Pfleglingen

in Heil- und Pflegeanstalten

(1) Um den in öffentlichen oder privaten Heil- und 
Pflegeanstalten untergebrachten Pfleglingen die Aus-
übung des Wahlrechts zu erleichtern, kann die Gemein-
dewahlbehörde für den örtlichen Bereich des Anstalts-
gebäudes einen oder mehrere besondere Wahlspren-
gel errichten. Die Bestimmungen der §§ 46 bis 48 sind 
hiebei sinngemäß anzuwenden.

(2) Werden Wahlsprengel gemäß Abs. 1 errichtet, so 
haben die gehfähigen Pfleglinge ihr Wahlrecht in den 
Wahllokalen dieser Sprengelwahlbehörden auszu-
üben. Das Gleiche gilt für gehfähige Pfleglinge, die 
ihre Stimme mittels Wahlkarte abgeben.

(3) Die nach Abs. 1 zuständige Sprengelwahl behörde 
kann sich mit ihren Hilfsorganen und den Wahlzeugen 
zum Zweck der Stimmabgabe bettlägeriger Pfleglinge 
auch in deren Zimmer begeben. Hierbei ist durch ent-
sprechende Einrichtungen (zum Beispiel Aufstellen 
eines Paravents und dergleichen) vorzusorgen, dass 
die Pfleglinge unbeobachtet von allen anderen im 
Zimmer befindlichen Personen ihren Stimmzettel aus-
füllen und in das ihnen vom Wahlleiter zu überge-
bende Wahlkuvert einlegen können.

(4) Im Übrigen sind auch bei der Ausübung des 
Wahlrechtes nach den Abs. 2 und 3 die Bestimmungen 
dieses Gesetzes, insbesondere die §§ 34 bis 36 sowie 
61 und 63 über die Teilnahme an der Wahl und die 
Ausübung des Wahlrechtes mittels Wahlkarte zu 
beachten.

§ 66
Ausübung des Wahlrechts

durch bettlägerige Wahlkartenwähler

(1) Dem Vorsitzenden der besonderen Wahlbehörde 
ist am Wahltag ein Verzeichnis der Wähler, die von der 
besonderen Wahlbehörde aufzusuchen sind, auszufol-
gen. Aus diesem Verzeichnis haben die Nummer des 
Wählerverzeichnisses, der Familien- und Vorname 
sowie das Geburtsjahr und die Angabe jenes Ortes, an 
dem die Ausübung des Wahlrechtes gewünscht wird, 
hervorzugehen. Bei Ausübung des Wahlrechtes vor 
den besonderen Wahlbehörden sind die Vorschriften 
des § 65 Abs. 3 und 4 sinngemäß anzuwenden.

(2) Die Stimmzettelprüfung durch die besonderen 
Wahlbehörden umfasst nur die im § 78 Abs. 2 bestimmte 
Feststellung. Die Wahlkuverts von bettlägerigen Wahl-
kartenwählern aus anderen Wahlkreisen sind geson-
dert zu zählen und den gemäß Abs. 3 tätig werdenden 
Wahlbehörden gesondert zu übergeben. Hinsichtlich 
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der Niederschrift der besonderen Wahlbehörden ist
§ 80 Abs. 2 lit. a bis h, Abs. 3 lit. a bis d, g und h sowie 
Abs. 4 sinngemäß anzuwenden.

(3) Die Gemeindewahlbehörden haben unter 
Bedachtnahme auf die Wahrung des Wahlgeheimnis-
ses jene Wahlbehörde zu bestimmen, welche das 
 Wahl ergebnis der besonderen Wahlbehörden festzu-
stellen hat. Diese Wahlbehörde hat sodann die unge-
öffnet übernommenen Wahlkuverts der bettlägerigen 
Wähler des Wahlkreises in die Feststellung ihres eige-
nen Wahlergebnisses ununterscheidbar einzubezie-
hen; die Wahlkuverts von bettlägerigen Wählern aus 
anderen Wahlkreisen sind nach § 78 Abs. 3 und § 80 
Abs. 3 lit. h zu behandeln. Die Wahlakten einschließ-
lich der Niederschriften der besonderen Wahlbehör-
den sind von diesen der feststellenden Wahlbehörde 
unverzüglich zu überbringen und bilden einen Teil 
deren Wahlaktes.

§ 67
Ausübung des Wahlrechts von in ihrer Freiheit

beschränkten Wahlberechtigten

Um den in gerichtlichen Gefangenenhäusern, Straf-
vollzugsanstalten, im Maßnahmenvollzug oder in 
Hafträumen Untergebrachten die Ausübung des Wahl-
rechts zu erleichtern, kann die Gemeindewahl behörde 
für den örtlichen Unterbringungsbereich einen oder 
mehrere besondere Wahlsprengel errichten. Im 
 Übrigen sind die Bestimmungen für die Ausübung des 
Wahlrechts von Pfleglingen in Heil- und Pflegean-
stalten (§ 65) sinngemäß zu beachten.

§ 68
Stimmabgabe vor dem Wahltag

(1) Um Personen, die ihre Stimme vor dem Wahltag 
abgeben wollen und auf Grund eines Antrages gemäß 
§ 35 Abs. 1 eine Wahlkarte besitzen, die Ausübung des 
Wahlrechts zu ermöglichen, haben die Gemeinde-
wahlbehörden spätestens am elften Tag vor dem Wahl-
tag besondere Wahlbehörden einzurichten, die für 
diese Personen am neunten Tag vor dem Wahltag zur 
Verfügung stehen. Die Gemeindewahlbehörde hat die 
Wahlzeit festzulegen. Hiebei ist zu beachten, dass die 
Stimmabgabe jedenfalls in der Zeit zwischen 18 Uhr 
und 19 Uhr möglich ist. § 8 Abs. 2 gilt sinngemäß. Die 
Wahlzeit und der Wahlort sind spätestens am 15. Tag 
vor dem Wahltag ortsüblich kundzumachen. Die 
Bestimmungen des 4. Hauptstücks sind sinngemäß 
anzuwenden, soweit im Folgenden nichts anderes 
bestimmt ist.

(2) Die Stimmzettelprüfung durch die besonderen 
Wahlbehörden umfasst nur die im § 78 Abs. 2 und 3 
bestimmten Handlungen. § 78 Abs. 3 erster Satz ist mit 
der Maßgabe anzuwenden, dass die Wahlkuverts der 
Wahlkartenwähler aller Wahlkreise gesondert zu zäh-
len und zu verpacken sind. Die Wahlunterlagen, ins-
besondere die Wahlkarten bzw. die ungeöffneten 
Wahlkuverts sind bis zum Wahltag von der Wahlbe-
hörde sicher zu verwahren. Hinsichtlich der Nieder-
schrift der besonderen Wahlbehörden ist § 80 Abs. 2 lit. 
a bis h, Abs. 3 lit. a bis d und g sowie Abs. 4 sinngemäß 
anzuwenden.

(3) Die Gemeindewahlbehörden haben unter sinn-
gemäßer Anwendung des § 66 Abs. 3 jene Wahlbehör-
den zu bestimmen, die das Wahlergebnis der besonde-
ren Wahlbehörden festzustellen haben. Diese Wahl-
behörden haben im Sinne des § 66 Abs. 3 vorzu-
gehen.

5. Abschnitt
Amtlicher Stimmzettel

§ 69
Amtlicher Stimmzettel des Wahlkreises

(1) Der amtliche Stimmzettel des Wahlkreises hat 
die Listennummern, die Parteibezeichnungen ein-
schließlich allfälliger Kurzbezeichnungen, Rubriken 
mit einem Kreis, einen freien Raum zur Eintragung 
eines Bewerbers der gewählten Parteiliste, im Übrigen 
aber unter Berücksichtigung der gemäß § 44 erfolgten 
Veröffentlichung, die aus dem Muster Anlage 4 ersicht-
lichen Angaben zu enthalten. Der amtliche Stimm-
zettel des Wahlkreises darf nur auf Anordnung der 
Kreiswahlbehörde hergestellt werden.

(2) Die Größe der amtlichen Stimmzettel des Wahl-
kreises hat sich nach der Anzahl der im Wahlkreis zu 
berücksichtigenden Listennummern und nach der 
Anzahl der Bewerber der Parteien zu richten. Das Aus-
maß hat ungefähr 14½ bis 15½ cm in der Breite und 20 
bis 22 cm in der Länge oder nach Notwendigkeit ein 
Vielfaches davon zu betragen. Es sind für alle Partei-
bezeichnungen die gleiche Größe der Rechtecke und 
der Druckbuchstaben, für die Abkürzung der Partei-
bezeichnungen einheitlich größtmögliche Druckbuch-
staben zu verwenden. Bei mehr als dreizeiligen Partei-
bezeichnungen kann die Größe der Druckbuchstaben 
dem zur Verfügung stehenden Raum entsprechend 
angepasst werden. Das Wort „Liste“ ist klein, die 
 Ziffern unterhalb desselben sind möglichst groß zu 
drucken. Die Farbe aller Druckbuchstaben hat einheit-
lich schwarz zu sein. Die Trennungslinien der Recht-
ecke und die Kreise haben in gleicher Stärke ausge-
führt zu werden.

(3) Die amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises sind 
durch die Kreiswahlbehörden den Gemeinde- und 
Sprengelwahlbehörden über die Bezirksverwaltungs-
behörden und Gemeinden, bei Städten mit eigenem 
Statut über diese, entsprechend der endgültigen Zahl 
der Wahlberechtigten im Bereiche der Wahlbehörde, 
zusätzlich einer Reserve von 15. v. H. zu übermitteln. 
Eine weitere Reserve von 5. v. H. ist den Bezirksver-
waltungsbehörden für einen allfälligen zusätzlichen 
Bedarf der Wahlbehörden am Wahltag zur Verfügung 
zu stellen. Die amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises 
sind jeweils gegen Bestätigung auszufolgen; eine Aus-
fertigung der Bestätigung erhält der Übergeber und 
eine der Übernehmer.

§ 70
Leerer amtlicher Stimmzettel

(1) Der leere amtliche Stimmzettel hat Rubriken, in 
die der Wähler die Parteibezeichnung (Kurzbezeich-
nung) und einen Bewerber der von ihm gewählten 
Partei eintragen kann, sowie die aus dem Muster 
Anlage 5 ersichtlichen Angaben zu erhalten. Der leere 
amtliche Stimmzettel darf nur auf Anordnung der Lan-
deswahlbehörde hergestellt werden.

(2) Das Ausmaß des leeren amtlichen Stimmzettels 
hat ungefähr 14½ bis 15 ½ cm in der Breite und 20 bis 
22 cm in der Länge zu betragen.

(3) Die leeren amtlichen Stimmzettel sind durch die 
Landeswahlbehörde den Gemeinde- und Sprengel-
wahlbehörden über die Bezirkshauptmannschaft und 
Gemeinden, bei Städten mit eigenem Statut über diese, 
in der erforderlichen Anzahl zu übermitteln. § 69
Abs. 3 letzter Satz gilt sinngemäß.

/.

/.
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§ 71

Gemeinsame Bestimmungen
für den amtlichen Stimmzettel

(1) Zur Stimmabgabe darf nur der vom Wahlleiter 
gleichzeitig mit dem Wahlkuvert dem Wähler über-
gebene amtliche Stimmzettel verwendet werden.

(2) Wer unbefugt amtliche Stimmzettel oder wer den 
amtlichen Stimmzetteln gleiche oder ähnliche Stimm-
zettel in Auftrag gibt, herstellt, vertreibt oder verteilt, 
begeht eine Verwaltungsübertretung und ist, wenn 
darin keine strenger zu bestrafende Handlung gelegen 
ist, von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer 
Geldstrafe bis zu 218 Euro, im Falle der Uneinbring-
lichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu zwei Wochen zu 
bestrafen. Unbefugt hergestellte amtliche Stimmzettel 
oder Stimmzettel, die dem amtlichen Stimmzettel 
 gleichen oder ähnlich sind, sind für verfallen zu erklä-
ren ohne Rücksicht darauf, wem sie gehören.

(3) Der Strafe nach Abs. 2 unterliegt auch, wer unbe-
fugt amtliche Stimmzettel, die zur Ausgabe für die 
Wahl bestimmt sind, auf irgendeine Weise kennzeich-
net.

6. Abschnitt

Amtlicher Stimmzettel des Wahlkreises

§ 72

Gültige Ausfüllung

Der amtliche Stimmzettel des Wahlkreises ist gültig 
ausgefüllt, wenn aus ihm eindeutig zu erkennen ist, 
welche Parteiliste der Wähler wählen wollte. Dies ist 
der Fall, wenn der Wähler in einem der links von jeder 
Parteibezeichnung vorgedruckten Kreis ein liegendes 
Kreuz oder ein anderes Zeichen mit Tinte, Farbstift 
oder Bleistift anbringt, aus dem unzweideutig hervor-
geht, dass er die in derselben Zeile angeführte Partei-
liste wählen will. Der Stimmzettel ist aber auch dann 
gültig ausgefüllt, wenn der Wille des Wählers auf 
andere Weise, zum Beispiel durch Anhaken, Unter-
streichen, sonstige entsprechende Kennzeichnung 
einer wahlwerbenden Partei, durch Durchstreichen 
der übrigen wahlwerbenden Parteien oder durch 
Bezeichnung mindestens eines Bewerbers einer Par-
teiliste (§ 73 Abs. 2) eindeutig zu erkennen ist.

§ 73

Vergabe von Vorzugsstimmen

(1) Der Wähler kann auch in den auf dem amtlichen 
Stimmzettel hiefür vorgesehenen freien Raum den 
Namen eines Bewerbers der von ihm gewählten 
 Parteiliste eintragen. Die Eintragung ist gültig, wenn 
aus ihr eindeutig hervorgeht, welchen Bewerber der 
gewählten Parteiliste der Wähler bezeichnen wollte. 
Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn die Ein-
tragung mindestens den Familiennamen des Bewer-
bers oder bei Bewerbern derselben Parteiliste mit 
 gleichen Namen ein entsprechendes Unterscheidungs-
merkmal (zum Beispiel Angabe der Reihungsziffern in 
der Parteiliste, des Vornamens, des Geburtsjahres, 
Berufes oder der Adresse) enthält.

(2) Ein amtlicher Stimmzettel, der nur die Ein tragung 
eines Bewerbers aufweist, gilt als gültige Stimme für 
die Parteiliste des vom Wähler eingetragenen Bewer-
bers, wenn der Name des Bewerbers in der gleichen 

Zeile eingesetzt ist, die die Parteibezeichnung des 
Bewerbers enthält. 

(3) Die Eintragung eines Bewerbers durch den Wäh-
ler gilt als nicht beigesetzt, wenn mehrere Bewerber 
eingetragen wurden oder ein Bewerber einer Partei-
liste eingetragen wurde, der nicht Bewerber der vom 
Wähler gewählten Parteiliste ist.

 
§ 74

Mehrere Stimmzettel in einem Wahlkuvert

(1) Wenn ein Wahlkuvert mehrere amtliche Stimm-
zettel enthält, so zählen sie für einen gültigen, wenn
1. auf allen Stimmzetteln die gleiche Parteiliste vom 

Wähler bezeichnet wurde oder
2.  mindestens ein Stimmzettel gültig ausgefüllt ist und 

sich aus der Bezeichnung der übrigen Stimmzettel 
kein Zweifel über die gewählte Liste ergibt oder

3.  neben einem gültig ausgefüllten amtlichen Stimm-
zettel die übrigen amtlichen Stimmzettel entweder 
unausgefüllt sind oder ihre Gültigkeit gemäß § 75 
Abs. 3 nicht beeinträchtigt ist.

(2) Sonstige nicht amtliche Stimmzettel, die sich 
neben einem gültig ausgefüllten amtlichen Stimmzet-
tel im Wahlkuvert befinden, beeinträchtigen die Gül-
tigkeit des amtlichen Stimmzettels nicht.

§ 75
Ungültige Stimmzettel

(1) Der Stimmzettel ist ungültig, wenn
1. ein anderer als der amtliche Stimmzettel zur Ab-

gabe der Stimme verwendet wurde oder
2. der Stimmzettel durch Abreißen eines Teiles derart 

beeinträchtigt wurde, dass nicht mehr unzwei deutig 
hervorgeht, welche Parteiliste der Wähler wählen 
wollte, oder

3. überhaupt keine Parteiliste angezeichnet und kein 
Bewerber eingetragen wurde oder

4. zwei oder mehrere Parteilisten angezeichnet wur-
den oder

5. nur ein Bewerber eingetragen wurde, der nicht Be-
werber der in der gleichen Spalte angeführten Par-
teiliste ist, oder

6. eine Liste angezeichnet wurde, die nur eine Listen-
nummer, aber keine Parteibezeichnung enthält, 
oder

7. aus dem vom Wähler angebrachten Zeichen oder 
der sonstigen Kennzeichnung nicht unzweideutig 
hervorgeht, welche Parteiliste er wählen wollte.

(2) Leere Wahlkuverts zählen als ungültige Stimm-
zettel. Enthält ein Wahlkuvert mehrere Stimmzettel, 
die auf verschiedene Parteien lauten, so zählen sie, 
wenn sich ihre Ungültigkeit nicht schon aus anderen 
Gründen ergibt, als ein ungültiger Stimmzettel.

(3) Worte, Bemerkungen oder Zeichen, die auf dem 
amtlichen Stimmzettel außer zur Kennzeichnung der 
wahlwerbenden Partei angebracht wurden, beein-
trächtigen die Gültigkeit eines Stimmzettels nicht, 
wenn sich hiedurch nicht einer der vorangeführten 
Ungültigkeitsgründe ergibt. Im Wahlkuvert befindli-
che Beilagen aller Art beeinträchtigen die Gültigkeit 
des amtlichen Stimmzettels nicht.
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7. Abschnitt
Leerer amtlicher Stimmzettel

§ 76
Gültige Ausfüllung

(1) Der leere amtliche Stimmzettel ist dann gültig 
ausgefüllt, wenn aus ihm eindeutig zu erkennen ist, 
welche Partei der Wahlkartenwähler wählen wollte. 
Dies ist insbesondere der Fall, wenn der Wähler die 
Parteibezeichnung oder die Kurzbezeichnung einer 
Parteiliste anführt, die in dem Wahlkreis, in welchem 
er in das Wählerverzeichnis einer Gemeinde ein-
getragen ist, veröffentlicht wurde.

 (2) Die Vorschriften der §§ 72 bis 74 gelten sinn-
gemäß.

§ 77
Ungültige Stimmzettel

(1) Der leere amtliche Stimmzettel ist ungültig, 
wenn
1. aus der vom Wähler vorgenommenen Eintragung 

nicht unzweideutig hervorgeht, welche Parteiliste 
er wählen wollte, oder

2. eine Partei bezeichnet wurde, von der ein Wahlvor-
schlag in dem Wahlkreis, in welchem der Wahl-
berechtigte im Wählerverzeichnis einer Gemeinde 
eingetragen ist, nicht veröffentlicht wurde, oder

3. keine Parteiliste bezeichnet und auch kein Bewer-
ber eingetragen wurde, oder

4. nur ein Bewerber eingetragen wurde, der nicht in 
der vom Wähler zu wählenden Parteiliste aufscheint, 
oder

5. die Nummer des Wahlkreises (§ 61 Abs. 1 letzter 
Satz) nicht eingesetzt oder nicht eindeutig erkenn-
bar ist.

(2) Die Bestimmungen des § 75 Abs. 1 Z.1 und 2 
sowie der Abs. 2 und 3 gelten sinngemäß.

8. Abschnitt
Feststellung des örtlichen Wahlergebnisses

§ 78
Stimmzettelüberprüfung, Stimmenzählung

(1) Wenn die für die Wahlhandlung festgesetzte Zeit 
abgelaufen ist und alle bis dahin im Wahllokal oder in 
dem von der Wahlbehörde bestimmten Warteraum 
erschienenen Wähler gestimmt haben, erklärt die 
Wahlbehörde die Stimmabgabe für geschlossen. Nach 
Abschluss der Stimmabgabe ist das Wahllokal, in 
 welchem nur die Mitglieder der Wahlbehörde, deren 
Hilfsorgane, die Vertrauenspersonen gemäß § 14
Abs. 4 und die Wahlzeugen verbleiben dürfen, zu 
schließen.

(2) Die Wahlbehörde stellt unter Berücksichtigung 
der im Abstimmungsverzeichnis vermerkten allf älligen 
zusätzlichen Angaben zuerst fest, wie viele amtliche 
Stimmzettel insgesamt ausgegeben wurden, und über-
prüft, ob diese Anzahl zusammen mit dem noch ver-
bleibenden, nicht ausgegebenen Rest die Zahl der vor 
der Wahlhandlung übernommenen amtlichen Stimm-
zettel ergibt.

(3) Die Wahlbehörde hat sodann die in einem beson-
deren Behältnis befindlichen Wahlkuverts der Wahl-
kartenwähler aus anderen Wahlkreisen zu zählen und 

zu verpacken. Der Umschlag ist fest zu verschließen 
und mit einer Siegelmarke zu versehen. Auf dem 
Umschlag ist die Nummer des Wahlkreises und die 
Anzahl der im Umschlag enthaltenen ungeöffneten 
Wahlkuverts anzugeben. Hierauf hat die Wahlbehörde 
die in der Wahlurne befindlichen Wahlkuverts gründ-
lich zu mischen, die Wahlurne zu entleeren und festzu-
stellen:

a)  die Zahl der von den Wählern abgegebenen Wahl-
kuverts;

b)  die Zahl der im Abstimmungsverzeichnis ein-
getragenen Wähler;

c)  den mutmaßlichen Grund, wenn die Zahl zu lit. a 
zuzüglich der Zahl der Wahlkuverts der Wahlkar-
tenwähler aus anderen Wahlkreisen mit der Zahl zu 
lit. b nicht übereinstimmt.

(4) Die Wahlbehörde hat hierauf die von den Wäh-
lern des Wahlkreises abgegebenen Wahlkuverts zu 
öffnen, die Stimmzettel zu entnehmen, deren Gültig-
keit zu überprüfen, die ungültigen Stimmzettel mit 
fortlaufenden Nummern zu versehen und festzu-
stellen:

a)  die Gesamtsumme der abgegebenen gültigen und 
ungültigen Stimmen;

b)  die Summe der abgegebenen ungültigen Stimmen;

c)  die Summe der abgegebenen gültigen Stimmen;

d)  die auf die einzelnen Parteien entfallenden abge-
gebenen gültigen Stimmen (Parteisummen).

(5) Die nach Abs. 4 getroffenen Feststellungen sowie 
die Zahl der von Wahlkartenwählern aus anderen 
Wahlkreisen abgegebenen Wahlkuverts sind sofort in 
der Niederschrift (§ 80) zu beurkunden und in den 
Gemeinden, die in Wahlsprengel eingeteilt sind, der 
Gemeindewahlbehörde, in den übrigen Gemeinden 
der Kreiswahlbehörde auf die schnellste Art (Sofort-
meldung) bekannt zu geben. Wurden Stimmen durch 
Wahlkartenwähler aus anderen Wahlkreisen nicht 
abgegeben, so ist dies hiebei ausdrücklich anzugeben. 
Die Kreiswahlbehörden können anordnen, dass die 
Übermittlung dieser Ergebnisse an sie unmittelbar 
oder im Wege der Bezirkswahlbehörde zu erfolgen 
hat.

§ 79

Ermittlung der Vorzugsstimmen

Für jede wahlwerbende Partei sind hierauf die auf 
diese entfallenden gültigen Stimmzettel nach

a)  Stimmzetteln ohne gültige Eintragung eines 
 Namens eines Bewerbers und

b)  Stimmzetteln mit gültiger Eintragung eines  Namens 
eines Bewerbers (§ 73 Abs. 2) zu ordnen.

Sodann ist in einem Verzeichnis der Wahlwerber (Vor-
zugsstimmenprotokoll) die Anzahl der Vorzugsstim-
men (§ 89) einzutragen.

§ 80

Niederschrift

(1) Die Wahlbehörde hat hierauf den Wahlvorgang 
und das örtliche Wahlergebnis in einer Niederschrift 
zu beurkunden.

(2) Die Niederschrift hat mindestens zu enthalten:

a)  die Bezeichnung des Wahlortes (Gemeinde, zuge-
höriger politischer Bezirk, Wahlsprengel, Wahl-
lokal, Wahlkreis) und den Wahltag;
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b)  die Namen der an- und abwesenden Mitglieder der 
Wahlbehörde sowie der Vertrauenspersonen gemäß 
§ 14 Abs. 4;

c)  die Namen der anwesenden Wahlzeugen;
d)  die Zeit des Beginns und Schlusses der Wahlhand-

lung;
e)  die Anzahl der übernommenen und an die Wähler 

ausgegebenen amtlichen Stimmzettel;
 f)  die Namen der Wahlkartenwähler unter besonde-

rer Hervorhebung der Wahlkartenwähler aus 
 anderen Wahlkreisen;

g)  die Beschlüsse der Wahlbehörde über die Zulas-
sung oder Nichtzulassung von Wählern zur Stimm-
abgabe (§ 64);

h)  sonstige Beschlüsse der Wahlbehörde, die während 
der Wahlhandlung gefasst wurden (zum Beispiel 
Unterbrechung der Wahlhandlung);

 i)  die Feststellungen der Wahlbehörde nach § 78
Abs. 3 und 4 und § 79, wobei, wenn ungültige Stim-
men festgestellt wurden, auch der Grund der Un-
gültigkeit anzuführen ist.

(3) Der Niederschrift sind anzuschließen:
a)  das Wählerverzeichnis;
b)  das Abstimmungsverzeichnis;
c)  die Wahlkarten der Wahlkartenwähler;
d)  die Empfangsbestätigung über die Anzahl der 

übernommenen amtlichen Stimmzettel;
e)  die ungültigen Stimmzettel, die in abgesonderten 

Umschlägen mit entsprechenden Aufschriften zu 
verpacken sind;

 f) die gültigen Stimmzettel mit und ohne Vorzugs-
stimme, die in abgesonderten Umschlägen mit ent-
sprechenden Aufschriften zu verpacken sind;

g)  die nicht zur Ausgabe gelangten amtlichen Stimm-
zettel, die ebenfalls in abgesonderten Umschlägen 
mit entsprechenden Aufschriften zu verpacken 
sind;

h)  die von den Wahlkartenwählern aus anderen Wahl-
kreisen abgegebenen Wahlkuverts in dem beson-
ders gekennzeichneten und versiegelten Umschlag 
(§ 78 Abs. 3 zweiter Satz), falls diese nicht schon 
gemäß § 82 Abs. 2 gesondert an die Kreiswahl-
behörde weitergeleitet wurden.

(4) Die Niederschrift ist hierauf von den Mitgliedern 
der Wahlbehörde zu unterfertigen. Wird sie nicht von 
allen Mitgliedern unterschrieben, ist der Grund hiefür 
anzugeben.

(5) Damit ist die Wahlhandlung beendet.

(6) Die Niederschrift samt ihren Beilagen bildet den 
Wahlakt der Wahlbehörde.

§ 81
Zusammenrechnung der Sprengelergebnisse durch 
die Gemeindewahlbehörde, Übermittlung der Wahl-

akten, Niederschrift

(1) In Gemeinden, die in Wahlsprengel eingeteilt 
sind, haben die Gemeindewahlbehörden die ihnen 
von den Sprengelwahlbehörden (§ 78 Abs. 5) bekannt 
gegebenen Ergebnisse für den gesamten Bereich der 
Gemeinde zusammenzurechnen und die so ermittelten 

Feststellungen der Kreiswahlbehörde, je nach deren 
Anordnung unmittelbar oder im Wege der Bezirks-
wahlbehörde, unverzüglich auf die schnellste Art 
(Sofortmeldung) bekannt zu geben.

(2) Die Sprengelwahlbehörden in den im Abs. 1 
bezeichneten Gemeinden haben die Wahlakten ver-
schlossen und womöglich in versiegeltem Umschlag 
unverzüglich der Gemeindewahlbehörde zu übermit-
teln. Die Gemeindewahlbehörden haben die von den 
Sprengelwahlbehörden gemäß § 78 Abs. 3 und 4 und
§ 79 vorgenommenen Feststellungen auf Grund der 
Niederschriften rechnerisch zu überprüfen, für den 
gesamten Bereich der Gemeinde zusammenzurechnen 
und in einer Niederschrift zu beurkunden. Für die 
 Niederschrift gelten die Bestimmungen des § 80 Abs. 2 
lit. a bis e, h und i sinngemäß. Die Niederschrift hat 
insbesondere das Gesamtergebnis der Wahl für den 
Bereich der Gemeinde in der im § 78 Abs. 3 und 4 und 
§ 79 gegliederten Form zu enthalten.

(3) Den Niederschriften der im Abs. 1 bezeichneten 
Gemeindewahlbehörden sind die Wahlakten der 
Sprengelwahlbehörden als Beilagen anzuschließen. 
Sie bilden in diesen Gemeinden den Wahlakt der 
Gemeindewahlbehörde.

(4) Die Niederschrift ist von den Mitgliedern der 
Gemeindewahlbehörde zu unterfertigen. Wird sie 
nicht von allen Mitgliedern unterschrieben, ist der 
Grund hiefür anzugeben.

§ 82
Übermittlung der Wahlakten der

Gemeindewahlbehörden an die Kreiswahlbehörden

(1) Die Wahlakten der Gemeindewahlbehörden sind 
sodann unverzüglich der zuständigen Kreiswahl-
behörde verschlossen und womöglich im versiegelten 
Umschlag durch Boten zu übermitteln.

(2) Die Gemeindewahlbehörden, die ihre Wahlakten 
nicht mehr am Wahltag der Kreiswahlbehörde über-
mitteln können, haben jedenfalls die von den Wahl-
kartenwählern aus anderen Wahlkreisen abgegebe-
nen Wahlkuverts unverzüglich nach der gemäß § 78 
Abs. 3 vorgenommenen Zählung gesondert im Wege 
der Bezirkswahlbehörde an die Kreiswahlbehörde 
weiterzuleiten.

§ 83
Besondere Maßnahmen

bei außergewöhnlichen Ereignissen

(1) Treten Umstände ein, welche den Anfang, die 
Fortsetzung oder die Beendigung der Wahlhandlung 
verhindern, so kann die Wahlbehörde die Wahlhand-
lung verlängern oder auf den nächsten Tag verschie-
ben.

(2) Jede Verlängerung oder Verschiebung ist sofort 
auf ortsübliche Weise zu verlautbaren und sogleich der 
Bezirkswahlbehörde auf die schnellste Art (Sofortmel-
dung) bekannt zu geben.

(3) Hatte die Abgabe der Stimmen bereits begon-
nen, so sind die Wahlakten und die Wahlurne mit den 
darin enthaltenen Wahlkuverts und Stimmzetteln von 
der Wahlbehörde bis zur Fortsetzung der Wahlhand-
lung unter Verschluss zu legen und sicher zu verwah-
ren.
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5. Hauptstück
Ermittlungsverfahren

1. Abschnitt
Vorläufiges Wahlergebnis

§ 84
Feststellung der Zahl der von Wahlkartenwählern aus 
anderen Wahlkreisen abgegebenen Wahlkuverts, 

 Bericht an die Landeswahlbehörde

Jede Kreiswahlbehörde hat zunächst, sobald bei ihr 
alle gemäß § 78 Abs. 5 zu erstattenden Berichte ein-
gelangt sind, umgehend die Gesamtzahl der in ihrem 
Bereiche von Wahlkartenwählern aus anderen Wahl-
kreisen abgegebenen Wahlkuverts festzustellen und 
diese Zahl unverzüglich der Landeswahlbehörde tele-
fonisch bekannt zu geben.

§ 85
Vorläufige Ermittlung im Wahlkreis,
Bericht an die Landeswahlbehörde

(1) Die Kreiswahlbehörde hat hierauf auf Grund der 
ihr von den örtlichen Wahlbehörden gemäß § 78 Abs. 5 
und § 81 Abs. 1 erstatteten Berichte das vorläufige 
Stimmenergebnis im Wahlkreis zu ermitteln. Die von 
Wahlkartenwählern im Wahlkreis für andere Wahl-
kreise abgegebenen Stimmen (§ 86) sind hiebei nicht 
mitzuzählen.

(2) Die Kreiswahlbehörde hat das von ihr nach
Abs. 1 ermittelte vorläufige Stimmenergebnis im Wahl-
kreis auf die schnellste Art (Sofortmeldung) der 
 Landeswahlbehörde zu berichten. Der Landeswahl-
behörde sind bekannt zu geben:
a)  die Gesamtsumme der abgegebenen gültigen und 

ungültigen Stimmen;
b)  die Summe der ungültigen Stimmen;
c)  die Summe der gültigen Stimmen;
d)  die auf die einzelnen Parteien entfallenden gülti-

gen Stimmen (Parteisummen).

§ 86
Vorläufige Ermittlung und Bekanntgabe der für 
 andere Wahlkreise abgegebenen Stimmen, Bericht

an die Landeswahlbehörde

(1) Jede Kreiswahlbehörde hat sodann anhand der 
ihr von den örtlichen Wahlbehörden gemäß § 82 Abs. 2 
übermittelten Wahlkuverts von Wahlkartenwählern 
aus anderen Wahlkreisen erforderlichenfalls für jeden 
der drei anderen Wahlkreise vorläufig festzustellen:
a) die Gesamtsumme der gültigen und ungültigen 

Stimmen;
b) die Summe der ungültigen Stimmen;
c) die Summe der gültigen Stimmen;
d) die auf die einzelnen Parteien entfallenden 

 Stimmen, die für den anderen Wahlkreis bei den 
Gemeinde- und Sprengelwahlbehörden im Bereich 
der Kreiswahlbehörde abgegeben wurden.

Diese Feststellung darf erst vorgenommen werden, 
nachdem sämtliche Wahlkuverts von Wahlkartenwäh-
lern aus anderen Wahlkreisen bei der Kreiswahlbe-
hörde eingelangt sind und überdies auf Grund der 
Bekanntgabe gemäß § 78 Abs. 5 feststeht, dass weitere 

derartige Wahlkuverts nicht mehr einlangen werden. 
Vor Beginn der Feststellung hat die Kreiswahlbehörde 
die ihr übermittelten Wahlkuverts in ein Behältnis zu 
geben und gründlich zu mischen.

(2) Die nach Abs. 1 getroffenen vorläufigen Feststel-
lungen sind von der Kreiswahlbehörde auf die 
schnellste Art (Sofortmeldung) der Landeswahl -
behörde bekannt zu geben. Falls bei einem Wahlkreis 
Feststellungen gemäß Abs. 1 mangels Stimmabgabe 
durch Wahlkartenwähler aus anderen Wahlkreisen 
nicht vorgenommen wurden, ist auch dies mitzu-
teilen.

(3) Jede Kreiswahlbehörde hat die von Wahlkarten-
wählern aus anderen Wahlkreisen abgegebenen 
Stimmzettel nach der im Abs. 1 lit. b bis d bezeichne-
ten Bewertung für jeden der drei anderen Wahlkreise 
zu ordnen und für jeden der Wahlkreise die Feststel-
lungen nach Abs. 1 in einer gesonderten Niederschrift 
zu beurkunden. Diese Niederschriften sind von den 
Mitgliedern der Kreiswahlbehörde zu unterfertigen 
und mit den zugehörigen Stimmzetteln den zuständi-
gen Kreiswahlbehörden in einem versiegelten 
Umschlag mit eingeschriebenem Brief express zu 
übermitteln. Eine Durchschrift dieser Niederschrift 
verbleibt bei der Kreiswahlbehörde. Abs. 2 zweiter 
Satz gilt sinngemäß.

§ 87

Ermittlung der vorläufigen Wahlergebnisse für die 
Wahlkreise und den Wahlkreisverband durch die 

 Landeswahlbehörde

Die Landeswahlbehörde hat auf Grund der bei ihr 
von den Kreiswahlbehörden gemäß § 85 Abs. 2 und
§ 86 Abs. 2 einlangenden Berichte im vorläufigen ers-
ten und zweiten Ermittlungsverfahren, die nach den 
Grundsätzen der §§ 88 und 97 durchzuführen sind, 
festzustellen:

1.  Für jeden einzelnen der vier Wahlkreise:

a) die Gesamtsumme der abgegebenen gültigen 
und ungültigen Stimmen;

b)  die Summe der ungültigen Stimmen;

c)  die Summe der gültigen Stimmen;

d)  die auf die einzelnen Parteien entfallenden 
 gültigen Stimmen (Parteisummen);

e)  die Wahlzahl;

 f)  die Zahl der auf jede Partei entfallenden Man-
date;

g)  die Zahl der Restmandate;

h)  die Zahl der auf jede Partei entfallenden Rest-
stimmen.

2. Für den Wahlkreisverband:

a)  die Gesamtsumme der abgegebenen gültigen 
und ungültigen Stimmen;

b)  die Summe der ungültigen Stimmen;

c)  die Summe der gültigen Stimmen;

d)  die auf die einzelnen Parteien entfallenden 
 gültigen Stimmen (Parteisummen);

e)  die Zahl der auf jede Partei in den einzelnen 
Wahlkreisen entfallenden Mandate;

 f)  die auf die Parteien entfallenden Reststimmen 
für das zweite Ermittlungsverfahren und die 
Zahl der auf die Parteien entfallenden Rest-
mandate.
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2. Abschnitt
Erstes Ermittlungsverfahren (Kreiswahlbehörde)

§ 88
Endgültiges Ergebnis im Wahlkreis,

Ermittlung der Mandate

(1) Die Kreiswahlbehörde hat auf Grund der ihr von 
den örtlichen Wahlbehörden gemäß § 82 Abs. 1 und 
anderen Kreiswahlbehörden gemäß § 86 Abs. 3 über-
mittelten Wahlakten die Wahlergebnisse der örtlichen 
Wahlen zu überprüfen, etwaige Irrtümer in den zah-
lenmäßigen Ergebnissen zu berichtigen und die von 
der Landeswahlbehörde gemäß § 87 und von den 
anderen Kreiswahlbehörden gemäß § 86 Abs. 1 nur 
vorläufig getroffenen Feststellungen nunmehr end-
gültig zu ermitteln. Dabei hat sie für die ihr von ande-
ren Kreiswahlbehörden gemäß § 86 Abs. 3 übermittel-
ten Stimmzettel von Wahlkartenwählern auch die auf 
jeden Wahlwerber der gewählten Parteiliste entfallen-
den Wahlpunkte nach den Bestimmungen des § 89 zu 
ermitteln. Sollten diese Stimmzettel durch außerge-
wöhnliche Umstände verloren gehen, so sind bei der 
Ermittlung des endgültigen Ergebnisses im Wahlkreis 
die vorläufigen Feststellungen der anderen Kreiswahl-
behörden gemäß § 86 Abs. 1 als endgültig anzusehen.

(2) Die im Wahlkreis zu vergebenden Mandate sind 
auf Grund der Wahlzahl auf die Parteilisten zu vertei-
len. Die Wahlzahl wird gefunden, indem die Gesamt-
summe der im Wahlkreis für die Parteilisten abgege-
benen gültigen Stimmen durch die um eins vermehrte 
Anzahl der Mandate geteilt wird. Die so gewonnene 
und in jedem Fall auf die nächstfolgende ganze Zahl 
zu erhöhende Zahl ist die Wahlzahl.

(3) Jede Partei erhält so viele Mandate, als die Wahl-
zahl in ihrer Parteisumme enthalten ist.

(4) Mandate, die bei dieser Verteilung innerhalb des 
Wahlkreises nicht vergeben werden können (Restman-
date), sowie Parteistimmen, deren Zahl für die Zutei-
lung eines oder eines weiteren Mandates an eine Par-
tei nicht ausreicht (Reststimmen), sind der Landes-
wahlbehörde zu überweisen.

§ 89
Ermittlung der Vorzugsstimmen im Wahlkreis

(1) Jeder Bewerber auf der Parteiliste eines im Wahl-
kreis veröffentlichten Kreiswahlvorschlages erhält für 
jede gültige Eintragung seines Namens auf dem amtli-
chen Stimmzettel durch den Wähler (§ 73 Abs. 1, § 76 
Abs. 1) eine Vorzugsstimme zugeteilt.

(2) Die Gesamtzahl der einem Bewerber zugeteilten 
Vorzugsstimmen ist für den Bereich des Wahlkreises 
von der Kreiswahlbehörde zu ermitteln (§ 90).

(3) Treten Umstände ein, welche die Ermittlung der 
Vorzugsstimmen anhand der Stimmzettel unmöglich 
machen, so haben diese Stimmzettel für die Ermittlung 
der Wahlpunkte außer Betracht zu bleiben.

§ 90
Zuweisung der Mandate an die Bewerber der Partei-
listen nach Maßgabe der Vorzugsstimmen, Reihung 
der nicht gewählten Bewerber, Zuweisung des 
 Mandates an ausgeschiedene Mitglieder der Landes-

regierung

(1) Die auf eine Partei gemäß § 88 entfallenden Man-
date werden den Bewerbern dieser Partei nach den 
Vorschriften der Abs. 3 und 4 zugewiesen.

(2) Zu diesem Zweck ermittelt die Kreiswahlbehörde 
auf Grund der ihr gemäß § 82 übermittelten Wahlakten 
die Gesamtsumme der Vorzugsstimmen, die jeder auf 
dem Stimmzettel angeführte Bewerber der gewählten 
Parteiliste im Wahlkreis erreicht hat. § 89 gilt sinn-
gemäß. Das Ergebnis dieser Ermittlung ist im Vorzugs-
stimmenprotokoll der Kreiswahlbehörde festzuhalten.

(3) Die zu vergebenden Mandate werden zunächst 
der Reihe nach je nach Bewerbern zugewiesen, die 
mindestens so viele Vorzugsstimmen erzielt haben, 
wie die Wahlzahl im betreffenden Wahlkreis beträgt. 
Die Reihenfolge der Zuweisung der Mandate richtet 
sich hierbei nach der Reihenfolge der Vorzugs-
stimmenzahlen eines jeden Bewerbers, wobei die 
 Reihenfolge mit der Höchstzahl der Vorzugsstimmen 
beginnt, der jeweils die nächstniedrigere Anzahl der 
Vorzugsstimmen folgt. Hätten Bewerber auf die Zuwei-
sung eines Mandates den gleichen Anspruch, so sind 
die Reihungsvermerke der Bewerber auf der Parteiliste 
maßgebend.

(4) Mandate einer Partei, die auf Grund der Vorzugs-
stimmen nicht oder nicht zur Gänze an Bewerber ver-
geben werden können, sind den Bewerbern in der 
 Reihenfolge zuzuweisen, in der sie auf der Parteiliste 
angeführt sind. Hierbei bleiben Bewerber außer 
Betracht, die bereits auf Grund ihrer Vorzugsstimmen 
ein Mandat zugewiesen erhalten haben.

(5) Nicht gewählte Bewerber sind für den Fall, dass 
ein Mandat ihrer Liste erledigt wird, zu berücksichti-
gen. Hierbei sind die Abs. 3 und 4 sinngemäß anzu-
wenden.

(6) Hat ein Mitglied der Landesregierung auf sein 
Mandat als Mitglied des Landtages verzichtet, so ist 
ihm nach dem Ausscheiden aus diesem Amt, im Falle 
des § 28 Abs. 6 des Landes-Verfassungsgesetzes 1960 
nach Beendigung der Fortführung seiner Geschäfte bis 
zur Neuwahl, von der zuständigen Wahlbehörde das 
Mandat erneut zuzuweisen, wenn der Betreffende 
nicht gegenüber der Wahlbehörde binnen acht Tagen 
auf die Wiederausübung des Mandates verzichtet hat.

(7) Durch die erneute Zuweisung endet das Mandat 
jenes Mitgliedes des Landtages, welches das Mandat 
des vorübergehend ausgeschiedenen Mitgliedes inne-
gehabt hat, sofern nicht ein anderes Mitglied des 
Landtages, das später in den Landtag eingetreten ist, 
bei seiner Berufung auf sein Mandat desselben Wahl-
kreises gegenüber der Wahlbehörde die Erklärung 
abgegeben hat, das Mandat vertretungsweise für das 
vorübergehend ausgeschiedene Mitglied des Landta-
ges ausüben zu wollen.

(8) Abs. 6 und 7 gelten auch, wenn ein Mitglied der 
Landesregierung die Wahl zum Mitglied des Landta-
ges nicht angenommen hat.

§ 91
Niederschrift

(1) Die Kreiswahlbehörde hat das Wahlergebnis in 
einer Niederschrift zu verzeichnen.

(2) Die Niederschrift hat mindestens zu enthalten:
a)  die Bezeichnung des Wahlkreises, den Ort und die 

Zeit der Amtshandlung;
b)  die Namen der an- und abwesenden Mitglieder der 

Kreiswahlbehörde sowie der Vertrauenspersonen 
gemäß § 14 Abs. 4;

c)  die allfälligen Feststellungen gemäß § 88 Abs. 1;
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d)  das endgültig ermittelte Wahlergebnis im Wahl-
kreis in der nach § 87 gegliederten Form;

e)  die Namen der von jeder Parteiliste gewählten Be-
werber in der Reihenfolge ihrer im Wahlkreis er-
zielten Vorzugsstimmen unter Beifügung der An-
zahl der Wahlpunkte;

 f)  die Namen der zugehörigen nicht gewählten Be-
werber in der im § 90 Abs. 3 bezeichneten Reihen-
folge unter Beifügung der Anzahl der Vorzugsstim-
men;

(3) Der Niederschrift der Kreiswahlbehörde sind die 
Niederschriften der Sprengelwahlbehörden und 
Gemeindewahlbehörden sowie die gemäß § 44 veröf-
fentlichten Kreiswahlvorschläge anzuschließen. Sie 
bildet samt ihren Beilagen den Wahlakt der Kreiswahl-
behörde.

(4) Die Niederschrift ist von den Mitgliedern der 
Kreiswahlbehörde zu unterfertigen. Wird sie nicht von 
allen Mitgliedern unterschrieben, ist der Grund hiefür 
anzugeben.

(5) Eine Gleichschrift der Niederschrift ist sofort der 
Landeswahlbehörde einzusenden.

§ 92

Bericht an die Landeswahlbehörde

(1) Hierauf hat die Kreiswahlbehörde der Landes-
wahlbehörde das endgültig ermittelte Ergebnis im 
Wahlkreis in der nach § 91 Abs. 2 lit. d und e geglie-
derten Form auf die schnellste Art (Sofortmeldung) 
bekannt zu geben.

(2) Die Namen der nicht gewählten Bewerber sind 
der Landeswahlbehörde ungesäumt auf schriftlichem 
Weg in der im § 91 Abs. 2 lit. f bezeichneten Weise 
mitzuteilen.

§ 93

Verlautbarung des Wahlergebnisses,
Übermittlung der Wahlakten

(1) Die Kreiswahlbehörde hat sodann das Wahl-
ergebnis (Gesamtsumme der abgegebenen gültigen 
und ungültigen Stimmen, Summe der abgegebenen 
ungültigen Stimmen, Summe der abgegebenen gülti-
gen Stimmen, Parteisummen, Namen der gewählten 
Bewerber und der nicht gewählten Bewerber sowie 
die Reihenfolge und die Zahl der Restmandate) zu ver-
lautbaren. Die Verlautbarung erfolgt durch zwei 
Wochen an der Amtstafel des Amtes, dem der Vorsit-
zende der Kreiswahlbehörde angehört. Die Kundma-
chung hat auch den Zeitpunkt zu enthalten, an dem sie 
an der Amtstafel angeschlagen wurde. Die Abnahme 
der Kundmachung ist auf derselben ebenfalls zu ver-
merken.

(2) Ist ein Bewerber in mehreren Wahlkreisen 
gewählt, so hat er binnen 48 Stunden nach Verlautba-
rung des Wahlergebnisses bei der Landeswahlbehörde 
zu erklären, für welchen Wahlkreis er sich entscheidet. 
Wenn er sich innerhalb dieser Frist nicht erklärt, ent-
scheidet für ihn die Landeswahlbehörde.

(3) Die Wahlakten der Kreiswahlbehörde sind 
 hierauf ungesäumt der Landeswahlbehörde unter Ver-
schluss einzusenden.

3. Abschnitt
Zweites Ermittlungsverfahren (Landeswahlbehörde)

§ 94
Aufteilung der Restmandate

(1) Die Restmandate werden nach Maßgabe der 
Größe der Reststimmensummen auf die einzelnen 
 Parteien aufgeteilt.

(2) Zu diesem Zwecke wird nach der Wahlermittlung 
in den einzelnen Wahlkreisen (erstes Ermittlungsver-
fahren) bei der Landeswahlbehörde ein zweites Ermitt-
lungsverfahren durchgeführt.

§ 95
Landeswahlvorschläge

(1) Wahlwerbenden Parteien, die Kreiswahlvor-
schläge eingebracht haben, steht nur dann ein 
Anspruch auf Zuweisung von Restmandaten im zwei-
ten Ermittlungsverfahren zu, wenn sie einen Landes-
wahlvorschlag eingebracht haben und gemäß § 98 
nicht von der Zuweisung von Restmandaten aus-
geschlossen sind.

(2) Der Landeswahlvorschlag ist spätestens am 
 achten Tage vor dem Wahltag bei der Landeswahl-
behörde einzubringen; er muss von wenigstens einer 
Person unterschrieben sein, die in einem Kreiswahl-
vorschlag eines Wahlkreises als zustellungsbevoll-
mächtigter Vertreter einer Partei derselben Partei-
bezeichnung aufgenommen ist. In den Landeswahl-
vorschlag dürfen nur Personen aufgenommen werden, 
die als Bewerber dieser Partei in einem Kreiswahlvor-
schlag angeführt sind.

(3) Der Landeswahlvorschlag hat zu enthalten:
1. die unterscheidende Parteibezeichnung in Worten 

und eine allfällige Kurzbezeichnung, bestehend aus 
nicht mehr als fünf Buchstaben, die ein Wort  ergeben 
können;

2.  die Parteiliste, das ist ein Verzeichnis der Bewerber 
für die Zuweisung von Restmandaten im zweiten 
Ermittlungsverfahren. In der Parteiliste sind die 
 Bewerber in der beantragten Reihenfolge mit arabi-
schen Ziffern unter Angabe des Familien- und Vor-
namens, Geburtsjahres, Berufes und der Adresse 
jedes Bewerbers zu verzeichnen. Bei jedem Bewer-
ber ist auch anzugeben, in welchem Wahlkreis er 
als Bewerber eines Kreiswahlvorschlages auf-
scheint;

3.  die Bezeichnung des zustellungsbevollmächtigten 
Vertreters (Familien- und Vorname, Beruf, Adresse).

(4) Die Landeswahlbehörde hat die Landeswahlvor-
schläge unverzüglich nach ihrem Einlangen zu über-
prüfen, ob sie den Vorschriften der Abs. 2 und 3 ent-
sprechen. Landeswahlvorschläge, die diesen Vorschrif-
ten nicht entsprechen, gelten als nicht eingebracht.

§ 96
Prüfung der Landeswahlvorschläge

Auf die Prüfung und Ergänzung der Landeswahl-
vorschläge finden die einschlägigen Bestimmungen 
über die Behandlung der Kreiswahlvorschläge sinnge-
mäß Anwendung (§§ 41 bis 43).
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§ 97
Ermittlung

(1) Parteien, denen im ersten Ermittlungsverfahren 
im Land kein Mandat zugefallen ist, haben auch im 
zweiten Ermittlungsverfahren auf Zuweisung von Rest-
mandaten keinen Anspruch.

(2) Die Landeswahlbehörde stellt zunächst auf 
Grund der ihr von den Kreiswahlbehörden gemäß § 91 
Abs. 5 übermittelten Gleichschriften der Niederschrif-
ten der Kreiswahlbehörden die Anzahl der im zweiten 
Ermittlungsverfahren zu vergebenden Restmandate 
und die Summe der bei jeder gemäß Abs. 1 und § 95 in 
Betracht kommenden Partei verbliebenen Reststim-
men fest.

(3) Auf diese Parteien werden die im zweiten Ermitt-
lungsverfahren zu vergebenden Restmandate mittels 
der Wahlzahl verteilt, die nach den Abs. 4 und 5 zu 
berechnen ist.

(4) Die Summen der Reststimmen werden, nach ihrer 
Größe geordnet, nebeneinander geschrieben; unter 
jede Summe wird die Hälfte geschrieben, darunter das 
Drittel, das Viertel und nach Bedarf die weiter folgen-
den Teilzahlen.

(5) Als Wahlzahl gilt bei bloß einem zu vergebenden 
Restmandat die größte, bei zwei zu vergebenden Rest-
mandaten die zweitgrößte, bei drei Restmandaten die 
drittgrößte, bei vier die viertgrößte usw. Zahl der so 
angeschriebenen Zahlen.

(6) Jede Partei erhält so viele Restmandate, als die 
Wahlzahl in ihrer Reststimmensumme enthalten ist.

(7) Wenn nach dieser Berechnung zwei Parteien auf 
ein Restmandat den gleichen Anspruch haben, so ent-
scheidet das Los. 

§ 98
Gewählte Bewerber, Verlautbarung

nicht gewählter Bewerber

(1) Sofern Parteien, die im zweiten Ermittlungsver-
fahren weitere Mandate zugeteilt erhalten, einen 
 Landeswahlvorschlag überreicht haben, werden die 
auf sie entfallenden weiteren Mandate den in diesem 
Landeswahlvorschlag enthaltenen Bewerbern in der 
Reihenfolge des Wahlvorschlages zugewiesen. § 90 
Abs. 5 erster Satz gilt sinngemäß.

(2) Wenn ein Landeswahlvorschlag nicht vorliegt 
oder eine nicht ausreichende Zahl von Bewerbern auf-
weist, werden die einer Partei zufallenden Mandate 
auf die in Betracht kommenden Kreiswahlvorschläge 
nach Maßgabe der auf jeden dieser Wahlvorschläge 
entfallenden Reststimmen nach dem im § 97 Abs. 4
bis 7 festgesetzten Verfahren aufgeteilt und den im 
ersten Ermittlungsverfahren nicht gewählten Bewer-
bern unter Bedachtnahme auf die im § 90 Abs. 5 
bezeichnete Reihenfolge zugewiesen.

(3) Das Ergebnis der Ermittlung ist an der Amtstafel 
des Amtes der Landesregierung unverzüglich in fol-
gender Form zu verlautbaren:
a)  die Zahl der zu vergebenden Restmandate;
b)  die auf die einzelnen Parteien entfallenden Rest-

stimmensummen;
c)  die Wahlzahl;
d)  die Zahl der auf jede Partei entfallenden Restman-

date;
e) die Namen der Bewerber, denen Restmandate 

gemäß Abs. 1 oder 2 zugewiesen wurden.

Die Verlautbarung hat auch den Zeitpunkt zu ent-
halten, an dem sie an der Amtstafel angeschlagen 
wurde.

(4) Ist ein Wahlwerber auf dem Landeswahlvor-
schlag und einem Kreiswahlvorschlag gewählt, so hat 
er binnen 48 Stunden nach der im Abs. 3 bezeichneten 
Verlautbarung bei der Landeswahlbehörde zu erklä-
ren, ob er sich für den Landeswahlvorschlag oder den 
Kreiswahlvorschlag entscheidet. Wenn er sich inner-
halb dieser Frist nicht erklärt, entscheidet für ihn die 
Landeswahlbehörde.

§ 99
Niederschrift der Wahlbehörde

(1) Nach Abschluss des zweiten Ermittlungsverfah-
rens hat die Landeswahlbehörde die Ergebnisse der 
Ermittlung in einer Niederschrift zu verzeichnen, wel-
che mindestens zu enthalten hat:
a)  den Ort und die Zeit der Amtshandlung;
b)  die Namen der an- und abwesenden Mitglieder;
c)  die Feststellungen nach den §§ 97 und 98 und
d)  die Namen der als gewählt erklärten Bewerber.

(2) Der Niederschrift der Landeswahlbehörde sind 
die Anmeldungen nach § 95 und die Landeswahlvor-
schläge anzuschließen. Sie bildet mit diesen Beilagen 
den Wahlakt der Landeswahlbehörde.

(3) Die Niederschrift ist von den Mitgliedern der 
Landeswahlbehörde zu unterfertigen. Wird sie nicht 
von allen Mitgliedern unterschrieben, so ist der Grund 
hiefür anzugeben.

4. Abschnitt
Einsprüche gegen ziffernmäßige Ermittlungen des 

Wahlergebnisses

§ 100
Einsprüche

(1) Dem zustellungsbevollmächtigten Vertreter einer 
Partei steht es frei, gegen die ziffernmäßigen Ermitt-
lungen einer Kreiswahlbehörde innerhalb von drei 
Tagen nach der gemäß § 93 Abs. 1 erfolgten Verlaut-
barung, gegen die ziffernmäßige Ermittlung der Lan-
deswahlbehörde innerhalb von drei Tagen nach der 
gemäß § 98 Abs. 3 erfolgten Verlautbarung bei der 
Landeswahlbehörde schriftlich Einspruch zu erheben.

(2) In den Einsprüchen ist hinreichend glaubhaft zu 
machen, warum und inwiefern die ziffernmäßigen 
Ermittlungen der Kreiswahlbehörde oder der Landes-
wahlbehörde nicht den Bestimmungen dieses Geset-
zes entsprechen. Fehlt diese Begründung, kann der 
Einspruch ohne weitere Überprüfung abgewiesen 
werden.

(3) Wird ein hinlänglich begründeter Einspruch 
erhoben, so überprüft die Landeswahlbehörde auf 
Grund der ihr vorliegenden Schriftstücke das Wahl-
ergebnis. Ergibt sich aus diesen Schriftstücken die 
Unrichtigkeit der Ermittlung, so hat die Landeswahl-
behörde sofort das Ergebnis der ersten Ermittlung und 
gegebenenfalls auch der zweiten Ermittlung richtigzu-
stellen, die Verlautbarung der Kreiswahlbehörde und 
ihre eigene zu widerrufen und das richtige Ergebnis zu 
verlautbaren.

(4) Gibt die Überprüfung keinen Anlass zur Richtig-
stellung der Ermittlungen, so hat die Landeswahl-
behörde den Einspruch abzuweisen.
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(5) Andere als die in den Abs. 1 bis 4 genannten 
Erhebungen, Überprüfungen und Richtigstellungen 
stehen weder den Kreiswahlbehörden noch der Lan-
deswahlbehörde zu.

5. Abschnitt
Nicht gewählte Bewerber

§ 101
Berufung, Ablehnung, Streichung

(1) Bewerber, die nicht gewählt wurden oder eine 
auf sie gefallene Wahl nicht angenommen haben,
sowie solche, die ihr Mandat angenommen, in der 
Folge aber zurückgelegt haben, bleiben auf der Partei-
liste, solange sie nicht ausdrücklich ihre Streichung 
aus der Parteiliste verlangt haben.

(2) Nicht gewählte Bewerber auf Kreiswahlvorschlä-
gen werden von der Kreiswahlbehörde, nicht gewählte 
Bewerber auf Landeswahlvorschlägen von der Lan-
deswahlbehörde berufen. Hiebei bestimmt sich die 
Reihenfolge ihrer Berufung bei nicht gewählten Bewer-
bern auf Kreiswahlvorschlägen nach § 90 Abs. 3 und 
bei nicht gewählten Bewerbern auf Landeswahlvor-
schlägen nach Reihenfolge des Landeswahlvorschla-
ges. Wäre ein so zu berufender Wahlwerber bereits in 
einem Wahlkreis oder auf einem Landeswahlvorschlag 
gewählt, so ist er von der Wahlbehörde, die ihn beru-
fen will, aufzufordern, binnen acht Tagen zu erklären, 
für welchen Wahlvorschlag er sich entscheidet. Trifft 
innerhalb dieser Frist eine Erklärung nicht ein, so ent-
scheidet für ihn die Wahlbehörde. Die von der Ent-
scheidung berührten Wahlbehörden sind hievon in 
Kenntnis zu setzen. Der Name des endgültig berufe-
nen Bewerbers ist ortsüblich zu verlautbaren und der 
Landeswahlbehörde zur Ausstellung des Wahlschei-
nes unverzüglich bekannt zu geben.

(3) Lehnt ein zu berücksichtigender Bewerber, der 
für ein frei gewordenes Mandat berufen wird, diese 
Berufung ab, so bleibt er dennoch in der Reihe auf der 
Parteiliste.

(4) Ein Bewerber auf einem Kreiswahlvorschlag 
kann jederzeit von der Kreiswahlbehörde, ein Bewer-
ber auf dem Landeswahlvorschlag jederzeit von der 
Landeswahlbehörde seine Streichung verlangen. Die 
erfolgte Streichung ist von der Landeswahlbehörde zu 
verlautbaren.

(5) Ist ein Abgeordneter für mehr als einen Monat 
beurlaubt oder durch Krankheit verhindert an den Sit-
zungen des Landtages teilzunehmen, ist zu den Sit-
zungen des Landtages auf Antrag der Landtagspartei, 
der der Abgeordnete angehört, vorübergehend ein 
nicht gewählter Wahlwerber einzuberufen. Für die 
Einberufung gilt Abs. 2 sinngemäß.

§ 102
Besetzung von Mandaten bei Erschöpfung

von Wahlvorschlägen

(1) Ist auf einem Kreiswahlvorschlag die Liste der 
nicht gewählten Bewerber durch Tod oder durch 
 Streichung (§ 101 Abs. 3) erschöpft, so hat die für die 
Berufung der nicht gewählten Bewerber zuständige 
Kreiswahlbehörde den zustellungsbevollmächtigten 
Vertreter der Partei, die den Kreiswahlvorschlag ein-
gebracht hat, aufzufordern, binnen 14 Tagen bekannt 
zu geben, welche von den auf den übrigen Kreiswahl-
vorschlägen des Wahlkreisverbandes aufscheinenden 

nicht gewählten Bewerbern im Falle der Erledigung 
von Mandaten von der Kreiswahlbehörde auf frei wer-
dende Mandate zu berufen sind.

(2) Die Vorschrift des Abs. 1 ist im Falle der Erschöp-
fung eines Landeswahlvorschlages sinngemäß von der 
Landeswahlbehörde mit der Maßgabe anzuwenden, 
dass der zustellungsbevollmächtigte Vertreter der 
 Partei den Landeswahlvorschlag durch Nennung von 
weiteren, bisher nicht auf dem Landeswahlvorschlag 
stehenden Bewerbern der Wahlkreise des Wahlkreis-
verbandes zu ergänzen hat.

6. Abschnitt
Wahlscheine

§ 103
Wahlscheine

Jeder Abgeordnete erhält nach seiner Wahl oder 
nach seiner gemäß § 101 erfolgten Berufung von der 
Landeswahlbehörde den Wahlschein, der ihn zum Ein-
tritt in den Landtag berechtigt.

6. Hauptstück
Sonderbestimmungen für die gemeinsame Durch-
führung der Wahl des Landtages mit der Wahl des 

 Nationalrates

§ 104
Gemeinsame Durchführung der Landtagswahl

mit der Nationalratswahl

(1) Kommt für eine Landtagswahl ein Wahltag in 
Betracht, an dem auch eine Nationalratswahl statt-
findet, so kann die Landesregierung beschließen, dass 
die Wahl in den Landtag gemeinsam mit der National-
ratswahl durchzuführen ist.

(2) Für die gemeinsame Durchführung der Wahl gel-
ten die Bestimmungen der Nationalrats-Wahlordnung 
über die gemeinsame Durchführung der Nationalrats-
wahl mit anderen allgemeinen Wahlen. Die Bestim-
mungen dieser Landtags-Wahlordnung finden nur 
insoweit Anwendung, als im § 105 nichts anderes 
angeordnet ist.

§ 105
Sonderbestimmungen

für die gemeinsame Durchführung

(1) Der in der Ausschreibung zur Nationalratswahl 
festgesetzte Stichtag gilt auch als Stichtag für die Wahl 
in den Landtag.

(2) Die für die Nationalratswahl gebildeten Wahl-
sprengel gelten auch als Wahlsprengel für die Wahl in 
den Landtag.

(3) Die für die Nationalratswahl gebildeten Bezirks-, 
Gemeinde- und Sprengelwahlbehörden sowie die 
Landeswahlbehörde haben die nach diesem Gesetz 
den Bezirks-, Gemeinde- und Sprengelwahlbehörden 
sowie den Kreiswahlbehörden obliegenden Geschäfte 
zu besorgen.

(4) Der Wahl in den Landtag sind die für die Natio-
nalratswahl angelegten und abgeschlossenen Wähler-
verzeichnisse, mit Ausnahme der im Ausland lebenden 
Wahlberechtigten, zugrunde zu legen. Eine abgeson-
derte Auflage der Wählerverzeichnisse sowie ein 
abgesondertes Einspruchs- und Berufungsverfahren 
finden für die Wahl in den Landtag nicht statt.
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(5) Alle Fristen, die Bestimmungen über die Bildung 
von Wahlsprengeln, die Wahllokale, Wahlzellen und 
die Wahlzeiten für die Wahl in den Landtag sind die-
selben wie für die Wahl in den Nationalrat.

(6) Eintrittsscheine für Wahlzeugen für die Land-
tagswahl erhalten wahlwerbende Parteien nicht, wel-
che bereits Eintrittsscheine für die Nationalratswahl 
erhalten haben.

(7) Auf das Recht zur Entsendung von Vertrauens-
personen (§ 14 Abs. 4) haben wahlwerbende                              
Parteien für die Wahl in den Landtag keinen Anspruch, 
wenn ihnen dieses Recht bereits auf Grund der Natio-
nalrats-Wahlordnung zusteht.

(8) Besondere Abstimmungsverzeichnisse für die 
Wahl in den Landtag werden nicht geführt.

(9) Der Stimmzettel für die Landtagswahl darf mit 
dem Stimmzettel für die Nationalratswahl nicht verei-
nigt werden.

(10) Für die Wahl in den Landtag haben die Wahlbe-
hörden die nach diesem Gesetz vorgeschriebenen Nie-
derschriften gesondert auf farbigem Papier anzuferti-
gen. Nach Durchführung des Stimmzählungsverfah-
rens ist für die Landtagswahl ein besonderer Wahlakt 
zu bilden, der aus den für diese Wahl bestimmten Nie-
derschriften und Stimmzetteln besteht.

(11) Wähler, die eine für die Nationalratswahl aus-
gestellte Wahlkarte besitzen, können ihre Stimme auch 
für die Wahl in den Landtag abgeben, wenn die Wahl-
karte von einer Gemeinde des Landes Steiermark aus-
gestellt ist. Wähler, die im Besitz einer Wahlkarte sind, 
die nicht von einer Gemeinde des Landes Steiermark 
ausgestellt wurde, können ihre Stimme nur für die 
Wahl in den Nationalrat abgeben.

7. Hauptstück
Schlussbestimmungen

§ 106
Schriftliche Anbringen und Sofortmeldung

(1) Soweit in diesem Gesetz nicht anderes bestimmt 
ist, können schriftliche Anbringen nach Maßgabe der 
zur Verfügung stehenden technischen Mittel auch 
telegraphisch, fernschriftlich, im Weg automationsun-
terstützter Datenübertragung oder in jeder anderen 
technisch möglichen Weise eingebracht werden.

(2) Gleiches gilt für Sofortmeldungen, wenn hier-
durch die schnellste Art der Übermittlung gewähr-
leistet ist.

§ 107
Fristen

(1) Der Beginn und Lauf einer in diesem Gesetz vor-
gesehenen Frist wird durch Sonntage oder andere 
öffentliche Ruhetage nicht behindert. Das Gleiche gilt 
für Samstage und den Karfreitag. Fällt das Ende einer 
Frist auf einen Samstag, auf einen Sonntag oder einen 
anderen öffentlichen Ruhetag, so haben die mit dem 
Wahlverfahren befassten Behörden entsprechend vor-
zusorgen, dass ihnen die befristeten Handlungen auch 
an diesen Tagen zur Kenntnis gelangen können.

(2) Die Tage des Postenlaufes werden in die Frist 
eingerechnet.

§ 108

Notmaßnahmen

Wenn die Wahlen infolge Unruhen, Störungen des 
Verkehrs oder aus anderen Gründen nicht gemäß den 
Vorschriften dieses Gesetzes durchgeführt werden 
können, so kann die Landesregierung durch Verord-
nung die Vornahme dieser Wahlen außerhalb des 
Wahlortes oder Wahlkreises, die unmittelbare Einsen-
dung der Stimmzettel an die Landeswahlbehörde 
sowie jene sonstigen Änderungen an den Vorschriften 
dieses Gesetzes verfügen, die zur Ausübung des Wahl-
rechtes unabweislich geboten sind.

§ 109

Wahlkosten

(1) Soweit in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt 
ist, sind die mit der Durchführung der Wahl verbunde-
nen Kosten von den Gemeinden zu tragen; hiebei wer-
den den Gemeinden jedoch die bei der Durchführung 
der Wahl entstandenen Kosten für Papier einschließ-
lich jener Drucksorten zur Gänze, die übrigen Kosten 
zu einem Drittel, in beiden Fällen nur nach ordnungs-
gemäßer Nachweisung, vom Land ersetzt.

(2) Ersatzfähig nach Abs. 1 sind Kosten, die für die 
Durchführung der Wahl unbedingt erforderlich waren. 
Nicht ersatzfähig sind Kosten, die den Gemeinden 
auch dann erwachsen wären, wenn keine Wahl statt-
gefunden hätte.

(3) Die Gemeinden haben den Anspruch auf Ersatz 
der Kosten binnen 60 Tagen nach dem Wahltag bei der 
Landesregierung geltend zu machen, die hierüber ent-
scheidet.

§ 110

Personen- und Funktionsbezeichnungen

Alle Personen- und Funktionsbezeichnungen, die in 
diesem Gesetz sprachlich in der männlichen Form ver-
wendet werden, gelten sinngemäß auch in der weib-
lichen Form.

§ 111

Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt mit dem der Kundmachung 
folgenden Tag, das ist der 1. September 2004, in Kraft.

(2) Dieses Gesetz ist erstmalig bei der nach dem 
Inkrafttreten dieses Gesetzes durchzuführenden Land-
tagswahl anzuwenden.

§ 112

Außerkrafttreten

Gleichzeitig mit Inkrafttreten dieses Gesetzes tritt 
die Landtags-Wahlordnung 1960, LGBl. Nr. 81, zuletzt 
in der Fassung LGBl. Nr. 62/2001, außer Kraft.

 K l a s n i c  Vo v e s

 Landeshauptmann Erster Landeshauptmann-Stv.



Anlage 1 (Wählerverzeichnis zu § 23 Abs. 1)

Ortschaft: ..................................... Wahlsprengel: ................................

Gemeinde: .................................... Gemeindebezirk: ............................

Pol. Bezirk: ................................... Landtagswahl ..................
Straße

Land: ............................................. .........................................................Gasse

 Platz

Wahlkreis-Nr.: ............................. Wählerverzeichnis

Haus- Tür- Abgegebene Stimme*
AnmerkungFortl.

Zahl
Nummer

Familien- und Vorname

(voll ausschreiben)
Geburtsjahr

männlich weiblich

* Hier ist die fortlaufende Zahl des Abstimmungsverzeichnisses zu vermerken!



Straße

......................................................................................................................................        Gasse  Nr. ......................

Platz

Haus- Tür-
Abgegebene

Stimme*
Fortl.
Zahl Nummer

Familien- und Vorname

(voll ausschreiben)
Geburtsjahr

männlich weiblich

Anmerkung

* Hier ist die fortlaufende Zahl des Abstimmungsverzeichnisses zu vermerken!



Anlage 2 (Wahlkarte zu § 35 Abs. 2)

LANDTAGSWAHL .....................

Ort: .....................................................

Gemeinde: ..........................................

Pol. Bezirk: .........................................

Wahlkreis Nr.: ....................................

Wahlsprengel: ....................................

Gemeinde Bezirk: ..............................

Adresse: .............................................

...........................................................

Fortlaufende Zahl

im Wählerverzeichnis: .......................

Familienname: ....................................

Vorname: ............................................

Geburtsjahr: ........................................

Wahlkarte

ausgestellt von der Gemeinde des obigen Wahlortes (Wahlsprengels) aufgrund der Eintragung im Wählerverzeichnis.
Obige Person ist berechtigt, ihr Wahlrecht auch außerhalb des Ortes, an dem sie im Wählerverzeichnis eingetragen ist,
auszuüben.

Bei Ausübung der Wahl ist neben der Wahlkarte auch eine Urkunde oder amtliche Bescheinigung vorzulegen, aus der sich
die Identität des Wählers mit der in der Wahlkarte bezeichneten Person ergibt.

Die Wahlkarte ist dem Wahlleiter vor der Stimmabgabe ungeöffnet zu übergeben. Der amtliche Stimmzettel darf erst in der
Wahlzelle ausgefüllt werden.

Duplikate für abhanden gekommene oder unbrauchbar gewordene Wahlkarten dürfen in keinem Fall ausgefolgt werden.

................................................, am ...........................                                      Der Bürgermeister:





Anlage 3 (Abstimmungsverzeichnis zu § 56 Abs. 1)

Landtagswahl ..........................

Ortschaft: ..................................................... Wahlsprengel: .....................................................

Gemeinde: ................................................... Gemeindebezirk: .................................................

Pol. Bezirk: ..................................................
.............................................................................

Ort des Wahllokales
Straße

Wahlkreis-Nr.: ............................................. ................................................................... Gasse

    Platz

Abstimmungsverzeichnis

Fort.
Zahl

Name des Wählers
Fortlaufende Zahl

des
Wählerverzeichnisses

Anmerkung



Fort.
Zahl Name des Wählers

Fortlaufende Zahl
des

Wählerverzeichnisses
Anmerkung



Anlage 4 (Amtlicher Stimmzettel zu § 69 Abs. 1)

AMTLICHER STIMMZETTEL
für die

Landtagswahl am ................................

Wahlkreis ................................

Liste
Nr.

Für die
gewählte
Partei im

Kreis ein X
einsetzen!

Kurz-
bezeichnung

Parteibezeichnung
Bezeichnung eines Bewerbers

durch den Wähler

1

2

3

4

5

6

7





Anlage 5 (Leerer amtlicher Stimmzettel zu § 70 Abs. 1)

Wahlkreis Nr. ............................................

Vom Wahlleiter einzusetzen !

MUSTER

Leerer amtlicher Stimmzettel

für die

Landtagswahl am .....................................

Vom Wähler gewählte Partei

(Kurzbezeichnung)

Bezeichnung eines Bewerbers
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